
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Der deutsche Zollverein, sein System und seine Zukunft

Nebenius, Carl Friedrich

Carlsruhe, 1835

V. Die Zollvereinigung und der Vereinstarif in ihrer Beziehung auf die
Finanzen der vereinigten Laender

urn:nbn:de:bsz:31-266692

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-266692


V.

Die Zollvereinigung und der Vereinstarif in

ihrer Beziehung auf die Finanzen der

vereinigten Laͤnder .

Durch die Zollvereinigung und den angenommenen Tarif

werden nicht nur zunaͤchſt die oͤffentlichen Einkuͤnfte

der einzelnen Staaten , ſondern auch mittelbar ihre Abgaben —

Syſteme oder ihre Politik in der Anlage der Steuern , und

ihr ganzer oͤkonomiſcher Zuſtand afficirt , der wiederum

auf die Finanzkraͤfte oder auf die Quellen , woraus das

Staatseinkommen geſchoͤpft wird , einen weſentlichen Einfluß

ausuͤbt .

Die nationaloͤkonomiſchen Wirkungen werden

wir in dem naͤchſten Abſchnitte in einem kurzen Ueberblicke

zuſammenfaſſen ,

Von dem Verluſte , den die theilnehmenden Staaten durch

den Verzicht auf die Beſteuerung ihres wechſelſeitigen Verkehrs

an ihrem Einkommen erleiden koͤnnen , ausfuͤhrlich zu han —

deln , halten wir fuͤr uͤberfluͤſſig , da es an ſich klar iſt , daß

dieſer Verzicht im letzten Reſultate jedenfalls fuͤr die Finanzen

ganz unnachtheilig bleibt , indem er deren Hilfsmittel nicht

ſchmaͤlert , und die Verwaltung nicht hindert , unter beſſeren

Formen zu erheben , was ſie durch die Herſtellung einer unbe —

dingten wechſelſeitigen Verkehrsfreiheit etwa verliert .



Wir begnuͤgen uns daher , den Einfluß der Zollvereinigung
auf die Abgabenſyſteme der theilnehmenden Staaten uͤberhaupt
und den Vereinstarif als einen gemeinſchaftlichen Beſtandtheil

dieſer Syſteme zu betrachten .

1.

Von dem Einfluß der Vereinigung auf die Finanz —
ſyſteme und von dem Zolltarife uͤberhaupt.

Die Freiheit des innern Verkehrs wird auf die Steuer —

ſyſteme der einzelnen Staaten einen mittelbaren Einfluß aus⸗

uͤben, der ohne Zweifel vortheilhafter Art iſt . Als einen Vor⸗

theil darf man wohl eine groͤßere Gleichfoͤrmigkeit der

Abgabenſyſteme uͤberhaupt betrachten . Wenn die Production
und Conſumtion auf dem ganzen Marktgebiete durch die Steuern

auf gleiche Weiſe afficirt werden , ſo bleiben die natuͤrlichen

Concurrenzverhaͤltniſſe der verſchiedenen Gebietstheile unverruͤckt .

Jene Gleichfoͤrmigkeit liegt daher im gemeinſamen Intereſſe ;

ſie iſt aber insbeſondere bei jenen Abgaben wuͤnſchenswerth ,
welche die Nothwendigkeit von Ausgleichungs - oder Er⸗

gaͤnzungsſteuern beim wechſelſeitigen Verkehre zwiſchen
ſolchen Vereinsſtaaten herbeifuͤhren , von welchen der eine die in
dem andern beſtehende Abgabe gar nicht oder nicht in gleichem
Betrage erhebt .

Nach Verſchiedenheit der Umſtaͤnde wird entweder das

Intereſſe des einen Staates die Abſchaffung ober Herabſetzung ,
oder das Intereſſe des andern Landes die Einfuͤhrung oder

Erhoͤhung einer ſolchen Abgabe verlangen , und auf die eine

oder andere Weiſe eine Gleichheit oder wenigſtens eine Annaͤhe —

rung zur Gleichheit erzielt werden .

Nur ein Bedenken dringt ſich in dieſer Beziehung auf .
Der Beſteuerung der Gegenſtaͤnde , fuͤr welche Ausgleichungs⸗
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Abgaben vorbehalten ſind , iſt zwar eine Graͤnze geſteckt, auch

iſt in dem Vereinsvertrage dafuͤr geſorgt , daß die Zahl der

Artikel , von welchen ſolche Abgaben erhoben werden duͤrfen,

nicht vermehrt werde . Aber wenn die im Maximum beſtimmte

inslande her⸗

9

5

Abgabe von einem Artikel , der in dem einen Vere

vorgebracht wird , in dem andern aber nicht , in dieſem ſo hoch

iſt , daß ſie die Conſumtion weſentlich einſchraͤnkt und die

Preiſe herabdruͤckt, ſo werden die Erzeugungslaͤnder dadurch

verletzt .

In Anſehung des Biers und des Brannkweins kann dieſer

Fall nicht eintreten , wohl aber in Anſehung des Weines .

Eine maͤßige Beſtimmung des hoͤchſten Satzes ſcheint uns in der

Billigkeit gegruͤndet . Die Conſumtionsſteuer wird wohl am

zweckmaßigſten ( wie dieß im Großherzogthum Baden geſchieht )

bei der Einlage des Weines mit der Beſtimmung zum Ver —

brauche erhoben . Die Producenten haben in dieſem Falle ,

wenn man ihnen die Steuer von ihrer eigenen Verzehrung

nicht ganz erlaſſen will , die Abgabe nach ihrer pflichtmaͤßigen

Angabe oder nach arbitrariſcher S ing zu entrichten . Die

Keller der Handelsleute ſtehen unter Controle der Steuerbeam —

ten . Der Wirth und jeder Private entrichtet di

der Einkellerung . Dieſe Erhebun
i

mit einer Productionsſteuer den V

und der Handel von betraͤchtlichen Vorſchüͤ

und daß keine Art von Ausgleich

Steuer bei

ergleichungiſe hat in

rtheil , daß

bgaben bei dem Transport

des Weines von einem Lande in das andere erhoben werden

darf . Der Handelsmann legt ſeinen aus dem eigenen Lande ,

wie den aus einem andern Vereinslande bezogenen Wein, ohne

eine Abgabe zu entrichten , unter Controle der Steuerbeamten ,

in ſeinen Weinhandlungskeller ein ; der Wirth oder Private

bezahlt die . Abgabe bei der Einlage , gleichviel , ob er den Wein

von einem Verkaͤufer aus dem eigenen Lande oder aus einem

dern Vereinslande bezogen hat ,8and
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Eine Productionsſteuer koͤnnten wir nuͤr inſofern
fuͤr unnachtheilig halten , als ſie das ohngefaͤhre Maaß der
directen Steuer vom ertragskaͤhizen Boden nicht uͤberſteigt, und
der mit Reben bepflanzte Boden von der Grundſteuer befreit

liebe .2

3Im Allgemeinen haben die Beſtimmungen des Vereins —
vertrags zur Folge , daß kein Staat von ſolchen Gegenſtaͤnden,
welche zu den nothwendigen oder dringendern Beduͤrfniſſen der
zahlreichern productiven Claſſen gehoͤren , hoͤhere Abgaben als
ein anderer Vereinsſtaat erheben kann , ohne einen nachtheiligen
Einfluß auf die Productionskoſten in allen Zweigen der Fabrik⸗
und Manufacturinduſtrie , und folglich auf die Mitbewerbung
ſeiner Induſtrie auf dem gemeinſchaftlichen Markte befuͤrchten zu
muͤſſen Denn es iſt klar , daß jede Abgabe , welche den nomi —
nalen Arbeitslohn oder uͤberhaupt die Geldvorſchuͤſſe des Unter —
nehmers erhoͤht , auch die Preiſe der Induſtrie - Erzeugniſſe ſtei⸗
gern muß . Wenn man die mittelbare Wirkung ſolcher Conſum —
tions⸗Auflagen im Verkehre mit dem Auslande durch die Zoͤlle
von fremden Manufacturwaaren und Fabrikaten aufheben kann ,
ſo iſt man minder bedenklich bei der Wahl der Beſteuerungs —
objecte . Wo aber , wie ruͤckſichtlich des innern Verkehrs zwiſchen
den Vereinslaͤndern , dieſes Mittel nicht zu Gebot ſteht , wird
man ſich huͤten , die eigene Production im Verhäͤltniß zu der
Induſtſie des benachbarten Vereinslandes in eine unguͤnſtigere
Lage zu verſetzen .

Man wird zwar die Abgaben von nothwendigen Lebens —

beduͤrfniſſen nirgends entbehren können ; ſie ſind aber , inſofern
ſie auf dem ganzen , durch einen regelmaͤßigen freien Verkehr
verbundenen Markte in ohngefaͤhr gleichem Betrage erhoben
werden , aus dem angegebenen Grunde minder nachtheilig .

Wenn man den Vereinstarif , als einen gemeinſchaft⸗
lichen Beſtandtheil der Steuerſyſteme der theilnehmenden Staaten ,

13
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unter dem finanziellen Geſichtspunkte betrachtet ; ſo ſtellt ſich

als die wichtigſte Frage die Uebereinſtimmung dieſer Beſteuer⸗

ung mit den Grundſaͤtzen der Gerechtigkeit dar .

Welche Anſicht man uͤber die Art und Weiſe haben mag ,

wie die Geſetzgebung die Aufgäbe einer gerechten Vertheilung

der Staatslaſten am ſicherſten loͤſe, ſo moͤchte doch daruͤber

kein Zweifel ſeyn , daß die Gerechtigkeit verlange , das hoͤhere

Einkommen in ſtaͤrkerem Verhaͤltniſſe als das Einkommen von

ganz geringem Betrage zu belaſten . Im Prinzipe iſt man

einig , nur uͤber die Wege , auf welchen man dem anerkann⸗

ten Ziele am naͤchſten komme , ſind die Meinungen getheilt .

So mannigfaltig die Verſuche in aͤlterer und neuerer Zeit auch

waren , dieſes Ziel auf direktem Wege , naͤmlich durch Ein —

kommensſteuern , zu erreichen , ſo hat noch keine Verwaltung

eines Landes , deſſen Steuern in Vergleichung mit der gegen —

waͤrtigen Steuerlaſte der europaͤiſchen Staaten , nur eine mittel⸗

maßige Hoͤhe erreicht hatte , die Aufgabe geloͤst , auch nur den

größern Theil ihrer Beduͤrfniſſe auf jenem Wege aufzubringen .

Wo man in auſſerordentlichen Zeiten zu einer ſolchen Beſteuerung

ſeine Zuflucht genommen hatte , war die Einkommenstaxe im⸗

mer die erſte , welche , ſobald die Zeit der Noth voruͤbergegan —

gen war , wieder verſchwand . So laut und dringend die For —

derungen der Gerechtigkeit ſind , daß der Vermoͤglichere und

Reichere eine ſtaͤrkere Quote ſeines Einkommens dem allgemei⸗

nen Beſten opfere , ſo groß ſind , wie uͤberhaupt die Erfahrung lehrt ,

die Schwierigkeiten , welche die angemeſſene Befriedigung ſol⸗

cher Forderung findet . Um ſo willkommener muß aber jedes

Mittel ſeyn , jenen Zweck auch nur annaͤhernd zu erreichen ,

und ein ſolches Mittel bietet der Vereinstarif dar .

Man kann in der That einen Zolltarif , der lediglich auf den

Grundſaͤtzen des Merkantilſyſtems beruht , fur verwerflich hal —

ten ; man kann einem Syſteme von Schutzzoͤllen ſeinen Bei —

fall auch dann verſagen , wenn es , wie das Syſtem des

—

—

8—
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Vereines , keine natuͤrlichen Verhaͤltniſſe ſtoͤrt, ſondern die

Folgen vorangegangener Stoͤrungen zu ſchwaͤchen oder zu corri —

giren ſucht ; allein ſo weit ein Zolltarif die Genuͤſſe der Rei —

chern und Wohlhabendern , welche der Minderwohlhabende und

Aermere ſich verſagen muß , mit angemeſſenen Abgaben belegt ,

wird man eine ſolche Maßregel uͤberall als wohlthaͤtig betrach —

ten , wo das hoͤhere Einkommen nicht direkt durch die uͤbrigen
Steuern in verſtaͤrktem Maaße getroffen wird .

Der Vereinstarif trifft nun , wie aus der Einleitung

unſerer Schrift zu erſehen iſt , eine Reihe von auslaͤndiſchen

Artikeln , welche ausſchließlich oder vorzugsweiſe zu den Gegen —

ſtaͤnden des Genuſſes der Reichen und Wohlhabenden gehoͤren .

Die hohen Abgaben von fremden Weinen , von

Süudfrüchten und manchen andern Gegenſtaͤnden einer

luxuriöſen Verzehrung , werden weder unmittelbar noch

mittelbar von dem Einkommen der Minderwohlhabenden ent—⸗

richtet , da dieſe Klaſſen jene Genüͤſſe nicht kennt , oder ſich

dieſelben nur ſelten erlaubt , und das Steigen der Preiße ſol —

cher Luxusartikel keinen , oder einen kaum fuͤhlbaren , mittel —

baren Einfluß auf die Productionskoſten irgend eines

nothwendigen Beduͤrfniſſes ausuͤbt . Das Gleiche gilt von den

werthvollern Kleidungsſtoffen , welche die Hoͤhe der Zoͤlle den Rei —

chen nicht verhindert , aus dem Auslande kommen zu laſſen , und

von allen Gegenſtaͤnden , welche der gute und ſchlechte Geſchmack
6der Mode aus dem Auslande zu beziehen fortfaͤhtt. Wer , um

die koͤrperlichen Vorzuͤge ſeiner Perſon zu heben , oder ihre Feh —

ler zu verbergen , zu dem Talent eines Pariſer Kleiderkuͤnſtlers

ſeine Zuflucht nimmt , hat ſchwerlich mit Nahrungsſorgen zu

kaͤmpfen . Was die vermoͤgliche Klaſſe fuͤr alle Bezuͤge fremder

Producte und Kunſterzeugniſſe der bezeichneten Art in die Zoll⸗

kaſſe entrichtet , vermindert den Betrag der Summen , welche

durch die direkte Beſteuerung der Quellen des Einkommens

13
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( Grund⸗ , Haͤuſer ⸗„ Gewerbſteuern ) oder durch Verbrauchsab —

gaben von ſolchen einheimiſchen Produecten aufgebracht werden

muͤſſen , die wie gemeine Landweine , Bier , Fleiſch , Salz zu

den allgemeinen Beduͤrfniſſen gehoͤren.

Allein auch die Zölle von verſchiedenen Producten dieN

ezu den Luxusartikeln rechnen kann , wie Gewuͤrze ,
man nich

Zucker , Kaffee u. ſ. f. treffen die Minderwohlhabenden wenig —

ſtens in einem geringern Maaße als die Vermoͤglichern . “ )

Denn es iſt gewiß kein Zweifel , daß , obwohl die meiſten dieſer

Genußartikel unter allen Klaſſen verbreitet ſind , der Verbrauch

der wohlhabendern Klaſſe doch verhaͤltnißmaͤßig weit betraͤchtli⸗

cher iſt , als der Verbrauch der Minderbemittelten ; waͤhrend

von einem allerwaͤrts hochbeſteuerten Conſumtionsartikel , dem

Kochſalze , der Minderbemittelte und Aermere eben ſo viel und

noch mehr , als der Reiche conſumirt .

Es fragt ſich nun , ob der Vereinstarif nicht auch Ge —

genſtaͤnde , welche die Wohlhabendern nicht verhaͤltnißmaͤßig in

groͤßerer Menge verbrauchen , oder ſelbſt ſolche Waaren , welche

vorzugsweiſe zu den Beduͤrfniſſen der mittlern oder minderwohl⸗

*) Jede Conſumtionsauflage bleibt um ſo ſicherer auf dem Ver⸗

zehrer des beſteuerten Gegenſtandes liegen , je weniger derſelbe

zu den Beduͤrfniſſen des Unterhalts der arbeitenden Klaſſe gehoͤrt.

Sie bteibt auch jedenfalls auf denjenigen liegen , die von einem

firen Geldeinkommen leben Auflagen auf nothwendige Lebensbe⸗

duͤrfniſſe koͤnnen theilweiſe oder ganz in den nominalen Arbeits -

lohn uͤbergehen und werden uͤberall , wo der Arbeitslohn den nie⸗

drigſten Satz erreicht hat , nicht von der arbeitenden Klaſſe ( im

engern Sinne ) getragen . Auf welche Weiſe ſie ſich unter den

uͤbrigen Beſtandtheilen der Geſellſchaft den Producenten hoͤhern

Ranges , den Beſitzern der Kapitalien und der Laͤndereien verthei⸗

len , haͤngt von dem ganzen Getriebe der Production und Con⸗

ſumtion ab. Allein klar iſt , daß in ſo weit ſie als eine Vermeh⸗

rung der Productionskoſten wirkend , die Kapitalgewinnſte ( wie

manche als Regel annehmen ) oder die Landrente vermindern ,

ſie die Wirkung einer , das hoͤhere Einkommen in ſtaͤrkerem

Verhaͤltniſſe treffenden Steuer nie haben koͤnnen.



habenden Klaſſe gehoͤren , mit hohen Zoͤllen belegt , oder ob er
bei jenen Artikeln , welche wie die oben bezeichneten vor —

zugsweiſe zur Belegung mit Verbrauchsabgaben ſich eignen ,
nicht das rechte Maaß uͤberſchreite .

Dieſe Fragen ſcheinen uns in Beziehung auf Fabrik⸗
und Manufakturwaaren keine Schwierigkeit darzubieten .
Die gemeinen Wollentuͤcher , gemeinen Strickwaaren ,
Leinwand , bunte Leinen , Leder und Leder vaaren , gewoͤhn —
liche Glaswaaren , gemeine Handwerkswaaren und grobe Eiſen⸗
waaren , durchgehends Gegenſtaͤnde des Verbrauchs der großen
Maſſen des Volkes , ſind zwar zum Theil mit hohen Auflagen
belegt ; gerade bei dieſen Artikeln iſt aber ſo wenig zu beſorgen ,
daß der Conſument auf direktem oder auf indirektem Wege
( durch einen Preißaufſchlag ) die Zollauflagen wirklich trage ,
daß man vielmehr in Folge des Verſchwindens der Binnenzoͤlle
einen Preißabſchlag erwarten darf , indem die eben genannten
Artikel vorzugsweiſe zu den Gegenſtaͤnden des wechſelſeitigen

Verkehrs zwiſchen den einzelnen Staaten des Vereins gehoͤrten,
und von den deutſchen Binnenzoͤllen am haͤrteſten getroffen
wurden . Von allen Beduͤrfniſſen der großen Maſſen des Vol —

kes ſind es nur einige Gattungen gemeiner Baumwollenzeuge ,
welche zunaͤchſt eine Preißerhoͤhung erleiden koͤnnten ; da aber

bisher die deutſchen Manufakturiſten neben den britiſchen ver —

kauften , ſo kann dieſer Aufſchlag nicht bedeutend , und da die

Erweiterung der Production auf die Koſten der Waarenerzeug —⸗
ung einen guͤnſtigen Einfluß ausuͤbt , nur von kurzer Dauer

ſeyn , wie wir alles dieſes im zweiten Abſchnitt dieſer Schrift

ausfuͤhrlicher darzuthun geſucht haben .

Die Zoͤlle ſind zwar bedeutend genug , um auch manche

werthvollere Manufaktur⸗ und Fabrikwaaren ab —

zuhalten , und dem Verbrauch inlaͤndiſcher Erzeugniſſe uͤberall

Platz zu machen , wo die einheimiſche Induſtrie die vorhande —
nen Beduͤrfniſſe leicht befriedigt ? unter allen Gegenſtaͤnden ,
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welche der einheimiſche Gewerbfleiß nicht gleich gut , geſchmack⸗

voll und wohlfeil liefern kann , moͤchten aber wenige gefunden

werden , von deren Bezug der Wohlhabendere und Rei⸗

che durch den Vereinszoll abgeſchreckt werden koͤnnte , da der —

ſelbe von den koſtbaren Wollen⸗ „ Baumwollen - und Seiden⸗

waaren nur wenige Groſchen von der Elle betraͤgt .

Was die verzehrbaren Genußartikel betrifft , ſo

iſt fuͤr die gewöhnlichen nothwendigen Lebensbeduͤrfniſſe , die

unter dem Klima des mit tlern Europas gedeihen , der

Tarif maͤßig, und die Conſumenten ein etwas hoͤherer

oder niedrigerer Anſatz , wenigſtens fuͤr den ganzen Weſten des

Pireins , faſt ganz gleichguͤltig, da wir keine Einfuhr an ſol⸗

chen Artikeln haben .

Die Zoͤlle von einigen Erzeugniſſen , die Deutſchland nicht

in gleicher Beſchaffenheit oder Gͤte wie ſeine Nachbarlaͤnder

preducirt , wie die Abgaben von fremden Weinen , intereſſiren

nur die wohlhabendere Klaſſe . Den Zoll von dieſem Producte

ann man , aus dem finanziellen Standpunkte betrachtet , wohl

nur fuͤr zu hoch halten ; indeſſen treten dabei Ruͤckſichten der

Reciprocitͤt ein , von denen an einem andern Orte die Rede

ſeyn wird .

Zu den Gegenſtaͤnden , bei welchen ſolche Ruͤckſichten nicht

eintreten , und deren Beſteuerung lediglich unter dem finanzi —

ellen Geſichtspunkt zu betrachten iſt , gehoͤren alle jene Pro⸗

ducte , welche der Verein gar nicht hervorbringt .

So wie nun der Vereinstarif alle rohen Erzeugniſſe ,

welche ein Beduͤrfniß der Manufaktur - ⸗ und Fabrikinduſtrie

ſind , unbeſteuert laͤßt oder ganz unbedeutend belegt , ſo hat

er auch alle rohe Erzeugniſſe des Mineral - , Thier⸗ und

Pflanzenreichs , welche kein Gegenſtand des Wohllebens ſind ,

ſondern zum Medicinalgebrauche dienen , nur maͤßig/



naͤmlich mit der allgemeinen Zollabgabe von 50 kr. per Centner

belaſtet . Der hoͤhere Zoll von 6 fl. 15 kr. von Droguerie und

Apothekerwaaren , welcher nur zubereitete Stoffe trifft , wird

daher den Conſumenten nicht druͤcken , da die Verarbeitung
jener Rohſtoffe den Gewerben des Vereins nicht ſchwerer als
dem Auslande faͤllt.

Unter den Producten , welche der Suͤden Europas , wie

andere Welttheile liefern , finden wir nur einen Gegenſtand ,
den Reiß , der uns mit 5 fl 64 kr. vom Centner zu hoch
belegt ſcheint . Dieſer Artikel gehoͤrt zu den allgemein verbrei —

teten Genußmitteln aller Klaſſen , und wenn man friſche Suͤd⸗

fruͤchte, welche nur auf die Tafeln der Vermoͤglichern kom⸗

men , und zur Bereitung luxurioͤſer Getraͤnke dienen , mit 3 fl .
36 kr . , und getrocknete Suͤdfruͤchte mit 6 fl. 4641 kr. vom

Centner beſteuert , ſo ſollte man von einem gemeinen Nahrungs —

mittel , eher ein namhaftes weniger , als eine , im Verhaͤlt —

niſſe zum Preiße der Waaren , in der That weit hoͤhere Ab⸗

gabe erheben .

Von den Objekten einer reinen Conſumtionsaufla⸗

ge nehmen , ohne allen Vergleich , die genießbaren Kolonial⸗

producte , Zucker , Kaffee , Gewürze und Thee , vor⸗

zuͤglich aber die beiden erſten Artikel eine ſo bedeutende Stelle

ein , daß es keiner Entſchuldigung beduͤrfen wird , wenn wir

von denſelben ausfuͤhrlicher handeln und uns dabei einige Ab —

ſchweifungen erlauͤben .

2.

Von den verzehrbaren Kolonialwaaren insbeſondere .

Die hoͤhere Beſteuerung der verzehrbaren Kolonialwaaren

entſpricht , wenn nicht vollſt indig , doch weit mehr , als faſt

alle Conſumtionsauflagen von einheimiſchen Producten , wie



Wein , Bier , Fleiſch u. ſ. f. dem Gruündſatz der Gerechtigkeit ,

in ſofern unſere bereits ober tell Beh 1ſtellte hauptung begründet

hlhabenden und Reichen an

Kolonialartikeln verhaͤltnißmaͤßig weit e als der

Minderbemittelten iſt . Dieſe Thatf

iſt , daß der Verbrauch der

che wird Niemand laͤug—

von dem Srishent

haft und der Staͤdter und

Suppe nehmen bei der untern

des Kaffeers und des Thees ein ,

der arbeitenden Klaſſe iſt dieſem

Wein und Branntwein er —

iffee , Thee und Zucker ſeinen

Weg bis in die Huͤtten der Tagloͤhner gefunden , ſo iſt der —

bei der arbeitenden Klaſſe aber doch im Allgemeinen und

beſonders auf dem Lande ht nur ſeltener , ſondern der Verbtauch

nen , der nur
* * Hiodonder verſchiedener

K
zddemehe

hat

weniger ,

geben . Wenn der

bei Zubereitung der Ge ke, dort auch weit ſparſamer , ſo
wie die Benutzung von Surrogaten , als Zuthaten , weit haͤufiger
ſo daß eine w zilie eine mehrfach ſtaͤrkere Con —

ſumtion , als eine aͤrmere hat , in deren Haushalt der Kaffee

ſelbſt die gleiche Stelle einnimmt . Alles dies iſt im Allgemei⸗
nen bekannt ; allein nicht ohne Intereſſe iſt es , den Einfluß

dieſer Thatſachen auf die Vertheilung der Abgaben insbeſondere

Verhaͤltn idt - und Landbewohner , an der Hand
der Erfahrung , naͤher zu erforſchen

ende Far

Zu dieſen wollen wie die Conſumtion der Haupt⸗
ſtadt eines Landes mit der Geſammteinfuhr vergleichen

Frankreich bezog an Kolonialzucker , nach Abzug der aus —

gefuͤhrten raffinirten Waare ,

in dem Jahre 1830 auf 57,626 , 000 Kilogr .

, ,

. . .

** Ueeberhaupt wurden in Frankreich an Rohzucker ;



Im Durchſchnitt dieſer drei Jahre kann man den Ver⸗
brauch auf 61 Millionen Kilogramm annehmen , wovon nach
Abzug der Praͤmien ohngefaͤhr 255 Millionen Franken dem

Staatsſchatze zufloſſen .

Bekanntlich wird aber in Frankreich Runkelruͤbenzucker
conſumirt , Dieſe kuͤnſtlich gepflegte Production iſt im Steigen
begriffen . Im Jahre 1826 beſtanden ohngefaͤhr 50 Fabriken ,

Aöns welche gegen 500,000 Kitogramm an Rohzucker verſchiedener
Qualitaͤt producirten , wovon die meiſten aber weit entfernt
blieben 50 pCt . im Brode zu geben . Seither hat ſich die
Zahl dieſer Fabriken bedeutend vermehrt , und ſoll ihre Produc⸗
tion bis zum Jahre 1829 auf 6 Millionen Kilogramm , im
Jahr 1832 ſegar auf 12 Millionen Kilogramm geſtiegen ſeyn .

im Jahr 1830 ( zum Conſumob eingefuͤhrt 69,625,936 Kilogr .
dafuͤr an Zoll entrichtet . . . 33,135,174 Franken
im Jahr . 1831 eingefuͤhrt . . 81,735,374 Kilogr .

Fffe dafuͤr an Zoll entrichtet . . 39,264,743 Franken
im Jahr 1832 eingefuͤhrt .. 82,594,204 Kilogr .
dafuͤr an Zoll entrichtet . . 39,596,174 Franken

An raffinirtem Zucker wurden

im Jahr 1830 ausgefuͤhrt . . 8,410,780 Kilogr .
dakuͤr an Ruͤckzoll verguͤtet 10,101,678 Franken
im Jahr 1831 ausgefuͤhrt . . 9,679,034 Kilogr .
dafuͤr an Praͤmien bezahlt . . 11,614,840 Franken
im Jahr 1832 ausgefuͤhrt . . 15,478,096 Kilogr .
dafuͤr an Praͤmien bezahlt . . 18,573,627 Franken

Um den innern Verbrauch an Rolzucker zu beſtimmen , muß
man von der Einfuhr ſtatt des Gewichts der ausgefuͤhrten raffi —
nirten Waare , den dazu verwendeten Rohſtoff abziehen und zwarl in dem Mittelverhaͤltniß von 100 Kilogramme je fuͤr 70 Kilogr .
Dafuͤr blieb zwar ein noch genießbarer Ruͤckſtand im Lande: alleinwir laſſen zur Ausgleichung die Ausfuhr der Melaſſe unberuͤckſich⸗
tigt , welche im Jahr 1830 . . 6,559,331 Kilogr⸗

im Jahr 18314 , 43209033 „
im Jahr 1832 4,474,422 Franken

betrug , und wofuͤr ruͤckbezahlt worden ſind :
im Jahr 1830 . . 788,988 Franken
im Jahr 1834 519,415
im Jahr 1882 ⁵B336,939

1
,



Nimmt man fuͤr die 3 Jahre 1829 — 32 die mittlere Zahl

von 9 Millionen Killogramm und ſchaͤtzt man dieſelbe 6 — 7

Millionen Kilogramm Kolonialrohzucker gleich , ſo erhalten wir

einen Geſammtverbrauch von 67 — 68 Mill . Kilogramm oder

etwas uͤber 2 Kilogramm auf den Kopf .

Die Einfuhr an Kaffee zur innern Conſumtion betrug :

im Jahre 1829 . . 9,005,716 Kilogr .

1830 . 9,805,716 „

„ 8 8,239,936 „

Man kann daher auf den Kopf nur 2886 oder kaum J Kile⸗

gramm rechnen .

40 ˙

Der Verbrauch der 876,000 Einwohner , die Paris zaͤhlt,

finden wir nun angegeben “)

Iun Züuekek . 10,500,000 Kilogr .

auf Rohſtoff reducirt . . 15,000,000 „

al Ko 3,937,000 „

An Zucker kommt daher auf den Einwohner in Paris 12 Ki —

logramm und auf Rohzucker reducirt 1715 Kilogramm ; an

Kaffee 4758 Kilogr . ; waͤhrend nach Abzug des Verbrauchs der

Hauptſtadt von der Geſammteonſumtion des Landes , auf den

Kopf der uͤbrigen Einwohner an Zucker 15 und an Kaffee

180 Kilogr . kommt . Darnach iſt alſo der Verbrauch einer

Familie in der Hauptſtadt an Zucker 10 bis 11 fach und

an Kaffee 28fach ſtaͤrker, als im uͤbrigen Lande .

Bedenkt man , daß die Conſumtion in allen groͤßern

Staͤdten ſich dem Verhaͤltniſſe der Hauptſtadt naͤhert , ſo darf

man fuͤr 2 Millienen Einwohner der volkreichſten Staͤdte des

» „ Nach einer von dem Praͤfekten des Departements der Seine ,

Herrn Bowring mitgetheilten Notiz S. 172 des mehrfach an⸗

gefuͤhrten Berichts .



Koͤnigreichs , nahe die Haͤlfte der Zuckerconſumtion des Landes

rechnen , und annehmen , daß dieſe 2,000,000 Conſumenten
eben ſo viel Zoll bezahlt haben , als die 16 fach groͤßere Volks⸗

menge des uͤbrigen Landes .

Noch guͤnſtiger iſt für das platte Land das Verhaͤltniß
der Beſteuerung bei dem Kaffee und ohne Zweifel auch bei fei —

nern Gewuͤrzen und Thee . Dagegen ſteht der Salzverbrauch
in Paris mit 4 . 058,000 Kilogramm oder nicht ganz 10 Pfund

fuͤr den Kopf , weit unter dem Durchſchnitt der Geſammt —

conſumtion des Landes .

Es kann nun wohl uͤberhaupt kein Zweifel ſeyn , daß
uͤberall , wo Salz , Bier und andere Genuͤße der arbeitenden

Klaſſen beſteuert ſind , und hehe direkte Auflagen das Grund —

eigenthum belaſten , man wohl daran thut , den Verbrauch der

Kolonialwaaren , ſo weit es die Umſtaͤnde erlauben , als Fi⸗

nanzquelle zu benutzen . In jedem Land haͤngt aber das vechte
Ma aß der Beſteuerung hauptſaͤchlich von der Sicherheit gegen
den Schleichhandel und ven dem Einfluß der Zoͤlle auf den

Verbrauch ab . Wegen eines vermeintlichen Geldabfluſſes oder

aus andern oͤkonomiſchen Ruͤckſichten den Verbrauch an Kolo —

nialwaaren als ſchaͤdlich einſchraͤnken zu wollen , kann keinem

uͤber die wihren Intereſſen der Volkswirthſchaft aufgeklaͤrten

Manne beifallen ; es handelt ſich vielmehr lediglich darum , bei

der Beſtimmung der Abgabſaͤtze , den Punkt zu treffen , wo in

Folge der Wechſelwirkung zwiſchen der Hoͤhe der Zoͤlle und der

Ausdehnung der Conſum : tion , ſo wie dem Reitze zum Schleich —

handel und den Mitteln zur Sicherung des Marktes gegen Ein —

ſchraͤnkungen die Ethoͤhung oder Verminderung der Abgabe den

Ertrag ſchmaͤlert . Hieruͤber kann nur die Erfahrung entſchei⸗
den . An ſich iſt aber klar , daß die Bedingungen , unter wel⸗

chen die betheiligten Staaten ein betraͤchtliches Einkommen von

dem Verbrauche an Kolonialwaaren erheben koͤnnen, in dem



Verein weit guͤnſtiger ſind , als ſie in den einzelnen Laͤndern ,

die denſelben bilden , jemals ſeyn koͤnnten .

In den kleinen deutſchen Laͤndern von — 2 Millionen

Einwohnern durfte man in Vergleichung mit den Mitteln zur

Abwehr des Schleichhandels einen Zoll von 3 — 4 Gulden

ſchon zu hoch halten . Die Lage des bis zum Jahre 1833 be⸗

ſtandenen ſuͤddeutſchen Vereins war fuͤr die Sicherheit der Er —

hebung nicht guͤnſtiger Der durch die Gebiete der gegenwaͤrtig

unterhandelnden Staaten arondirte deutſche Markt , wird aber in

dieſer Beziehung ungefähr in gleicher Lage , wie die

groͤßern Handelsſtaaten , und namentlich Frankreich und

England ſich befinden .

Vergleichen wir nun die Abgaben , welche in dieſen Laͤn⸗
dern von den Hauptkolonialartikeln erhoben werden , zuerſt mit

ihren Produeten und ſodann mit den Vereinszoͤllen .

In Frankreich zahlte man ſeit einer Reihe von Jah⸗

ten bis zum Jahre 1833 ) fuͤr 100 Kilogramm von ( micht

weißem ) Rohzucker :

) Im Jahr 1814 wurde dem , unter dem Kaiſerreich aufgelegten
Zoll von 300 Fr . von 100 Kilogramm , der die Conſumtion der da⸗

maligen Bevoͤlkerung des Reiches von 44 Millionen Einwohnern
auf 7 Millionen Kilogramm reducirt hatte , eine Abgabe von 40

Franken , ohne Ruͤckſicht auf die Herkunft der Zucker , ſurrogirt .
Im Jahr 1816 wurde der Zucker aus den franzoͤſiſchen Kolonien

auf 45 Franken , die Zucker aus Indien auf 60 Franken und aus
Amerika auf 70 Franken geſetzt . Durch die Geſetze vom ⁊ten

Juni 1820 , 27ten Juli 1822 und 17ten Mai 1826 wurde der Zoll
von 45 Franken fuͤr die Zucker aus der Inſel Bourbon auf 37 Fr .
50 Eent . herabgeſetzt und die Zuſatzſteuer , da ſie die franzoͤſiſchen

Kolonialzucker nicht hinlaͤnglich ſchuͤtzte, zuerſt um 5 und dann

um weitere 20 Franken erhoͤht.

Von weißem Zucker wurden bis 1833 erhoben : 5
bei der Einfuhr aus den franzoͤſiſchen Kolonien dieſſeits und jen⸗
ſeits des Caps 60 und 70 Fr .



1] aus den franzoͤſiſchen Kolonien jenſeits des

Caps . 37 Fr . 50 Cent .
2Naus den franzoͤſiſchen Kolonien dieſſeits

des Caps 445 F —
3) aus Oſtindien 85 Fr . —

4) aus andern auſſereuropaͤiſchen Erzeugungs⸗
laͤndern 5 95F518 ——

5) aus den Entrepots . 3166 F . .

Hiezu kommt in allen dieſen Faͤllen noch ein Zuſchlag
von 10 PpCt.

Die Einfuhr beſtand in den letzten Jahren faſt aus⸗
ſchließlich aus franzoͤſiſchem Kolonialzucker , da namentlich von
den im Jahr 1832 eingefuͤhrten 82,247,661 Kilogramm nur
346,543 Kilogramm aus andern Erzeugungslaͤndern her —
ruͤhrten .)

Man kann darnach die Abgabe , welche im Durchſchnitt
von dem eingefuͤhrten Zucker erhoben wird , einſchließlich des

Zehntels nur zu ungefaͤhr 48 Franken von 100 Kilogramm an —

nehmen , oder 21 fl. vom Centner zu 50 Kilogramm , d. i.
2 fl. 274 kr. mehr als der Verein erhebt .

aus Indien . . 100 und 105 Franken von 100 Kilogramm ,
aus Amerika 115 1 „ „
aus den Entrepots 125 67 W 575 „
Geſchah die Zufuhr durch fremde Schiffe oder zu Lande , ſo wurde
vom andern als weißen Rohzucker 110 , vom weißen 130 Franken
erhoben . Die Einfuhr des raffinirten Zuckers iſt verboten .

Die neueſten Verordnungen ſehe man weiter unten .

) Durch die fortſchreitende Erhoͤhung der Zuſatzſteuer mußte ſich die
Einfuhr der fremden Zucker vermindern . Im Jahr 1820 waren
unter der Conſumtion von 48 Millionen noch 8 Millionen Kilogr .
fremder Zucker enthalten , und war der Markt von den Kolonien
mit 44 Mill . Kilogramm um 4 Millionen uͤberfuͤhrt worden . Im
Jahr 1822 waren unter der Totaleinfuhr von 53,317,631 Kilogr .
noch 3,176,954 Kilogramm fremder Zucker begriffen . Im Jahr
1827 unter 60,317,631 Kilogr . nur noch 944,576 Kilogr⸗47
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Aus den obigen Angaben uͤber den Ertrag der Zoͤlle er⸗

hellt , daß die Summe der — Einnahmen in den drei Jahren

1830 — 32 :

in kunder Zahlk 112,306,000 Franken

im Durchſchnitt jaͤhrlich . . . 37,465,000 „

die Summe der Ruͤckzoͤllet . . 40,390,000 „

im Durchſchnitt jaͤhrlich . . . 13,430,000 „

und der reine Ertrag im Durchſchnitt

jähelichhhßhh . 24,035,000 „

betrugen .

Allein man wuͤrde irren , wenn man hienach den wahren

Betrag der Summen ſchaͤzen wollte , welche die franzoͤſiſchen

Conſumenten von ihrem Zuckerverbrauch der That nach , zu

entrichten hatten . Der Abſatz der franzoͤſiſchen Kolonialzucker

konnte nur durch allmaͤhlig wachſende Zuſatzſteuer von

fremdem Zucker erzwungen werden .

Waͤhrend von dem Zucker aus den franzoͤſiſchen Antillen

und dem franzoͤſiſchen Antheil an Guiana 49 Franken 50 Cent .

erhoben wurden , zahlte der fremde amerikaniſche Zucker mit

104 Franken 50 Cent . , ausſchließlich des Zehnteis vom metri —

ſchen Centner , 55 Franken mehr . Man nimmt an , daß der

Preisunterſchied mindeſtens 30 Franken fuͤr 100 Kilogramm

betraͤgt . Statt des , im Durchſchnitt der Zolleinnahme berech —

neten Zolles von 48 Franken muß man daher als Wirkung der

hoͤhern Zoͤlle vom fremden Zucker , die effektive Steuer zu 78

Franken von 100 Kilogramm , oder nahe zu 18 fl . vom Cent⸗

ner Rohzucker zu 50 Kilogramm annehmen .

Waͤren die Producte der Zolleinnahme dem Werthe gleich ,

den das Volk , nebſt der Abgabe , in dem kuͤnſtlich erhoͤhten

Preiße vom Zucker entrichtet , ſo wuͤrde jene Einnahme eben —

1 f 4
falls ungleich hoͤher erſcheinen . Zu der Einnahme von 24 Mil⸗



lionen Franken kommt nicht nur der Unterſchied zwiſchen dem

Preiße der franzoͤſiſchen Kolonialzucker und dem fremden Zucker ,
ſondern auch der Betrag hiezu , um welchen die Praͤmien fuͤr
die ausgehenden raffinirten Zucker die von dem Rohſtoffe erho⸗
benen Abgaben uͤberſtieg.

Berechnet man den Rohſtoff , der in den Jahren 1830
bis 1832 zu den ausgefuͤhrten raffinirten Zuckern verwendet

wurde , zu 100 Kilogr . , je fuͤr 70 Kilogr . raffinirte Waare , ſo
hat die Verwaltung davon nur ohngefaͤhr 23 Millionen Franken
bei der Einfuhr bezogen , waͤhrend ſie 40 Millionen Fre . bei

der Ausfuhr zuruͤckbezahlte. Um den wahren Betrag der , von
der innern Conſumtion erhobenen Zoͤlle zu finden , darf man

daher von dem Durchſchnitt der Einnahme von 37,465,000 Fr .
nur ohngefaͤhr 7,700,000 Franken abziehen “) . Die hienach ver —

„) Die Praͤmie betrug bis zum Jahr 1833 120 Franken fuͤr 100
Kilogr . raffinirten Zucker , iſt aber ſeither bedeutend herabgeſetzt
worden .

Durch das Geſetz vom 26. April 1833 wurde beſtimmt , daß fuͤr
vollkommen gereinigten und weißen Melis , ſo wie fuͤr Candis von
wenigſtens hellgelber Farbe , je fuͤr 70 Kitogr . die gleiche Gebuͤhr
ruͤckverguͤtet werde , welche von 100 Kilogr . nicht weißem Roh⸗
zucker nach Verſchiedenheit der Herkunft bei der Einfuhr entrichtet
werden . Fuͤr Lumpen werde das Verhaͤltniß zu 73 : 100 ange⸗
nommen , und ſind Melaſſe und Ruͤckverguͤtung von 12 Franken zu
100 Kilogr . feſtgeſetzt .

Durch die koͤnigliche Ordonnanz vom Jahr 1834 wurde das Ver⸗
haͤltniß , wie wir bereits angefuͤhrt haben , bei Melis und Candis
zu 75 : 100 , bei Lumpen zu 78 : 100 angenommen , und fuͤr die
aus Moscovade gewonnenen Zucker die gleiche Ruͤckverguͤtung , wie
fuͤr die aus anderm nicht weißen Rohzucker fabricirten Melis ꝛc.
bewilligt .

Die Zoͤlle wurden durch das gefuͤhrte Geſetz vom Jahre 1833
auf folgende Weiſe regulirt :

Colonialzucker , roher , anderer als weißer :
aus Bourbon 8 8 38 50
aus den Antillen und
der Guiana 45

Colonialzucker , roher , weißer :
aus Bourbon 43 . 50
aus den Antillen und
der Guiana 50
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bleibende Zolleinnahme von 29,765,000 Franken bildet mit dem

Preisunterſchied von 18,000,000 Franken fuͤr ohngefaͤhr 60

Mill . Kilogr . Kolonialzucker , im Ganzen eine Summe ven nahe

48 Mill . Franken , welche die Verzehrer auslaͤndiſcher Zucker

in Frankreich jaͤhrlich auſſer dem natuͤrlichen Preiſe entrichtet

haben .

Von Kaffe werden bei der Einfuhr aus den franzoͤſ .

Kolonien jenſeits des Vorgebiras der guten Hoffnung 50 Fr . ,

aus den diesſeits gelegenen 60 Franken vom metriſchen Centner

entrichtet . Der aus Sſtindien bezogene Kaffe iſt mit 78 Fr . ,

belegt . Bei der Einfuhr aus andern Laͤndern , auſſerhalb Europa ,

werden 95 Franken , und bei dem Bezug aus den Entrepots

100 Fr . ; von allem auf fremden Schiffen eingehenden Kaffe

aber 105 Franken erhoben . Hiezu kommt noch in allen Faͤllen

ein Zuſchlag von 10 Procent .

Der geringſte Zoll betraͤgt ohne dieſen Zuſchlag nahe 11 fl.

40 kr. vom Ctr . zu 50 Kilogr . Aüein da die franz. Kolonien bei

Thonzucker ( sucre terré ) von allen Nuancen :
aus Bourbon 61
aus den Antillen und
der Guiana 70

Fremde Zucker , durch franzoͤſiſche Schiffe eingebracht ,

roher , anderer als weißer :
aus Indien 5 4
aus andern Orten auſſerhalb Europa 85

95aus den Entrepots 95

rohe , weiße :
aus Indien 900
aus andern Orten auſſerhal
Europa 4 4 9⁵
aus den Entrepots 105⁵

Vom 1. Juni 1834 ſollen die Zoͤlle von weißem Zucker aus den

Kolonieen um 10 Franken erhoͤht werden .

Fremde Schiffe koͤnnen nur in die Entrepots liefern , und zahlen
von 100 Kilogr , weißen Rohzucker 120 Fr. , von anderm Rohzucker
100 Franken .

derA

blel
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Weitem nicht das ganze Beduͤrfniß des Mutterlandes befrie —

digen koͤnnen , ſo wirkt der Unterſchied der Zoͤlle nothwendig auf
die Preiſe , und man wird dieſe Wirkung dem Zoͤlle von 95

Franken oder 22 fl von 50 Kilogr . gleich ſetzen koͤnnen.

Von den 9,082,014 Kilogr . , die im Durchſchnitt der Jahre
1826 bis 1831 jaͤhrlich eingefuͤhrt wurden , kamen naͤmlich

3,371,982 Kilogr . aus den franzoͤſiſchen Kolonien , 3,618,346

ilogr . aus Hayti , 1,204,474 Kilogr . aus dem ſpaniſchen
merika ; 351,188 Kilogr . aus Braſilien , der Reſt aus anderen

Erzeugungslaͤndern und aus europaͤiſchen Seehaͤfen .

ο

2

Pfeffer und Piment , wovon nach einem Durchſchnitt
der Jahre 1826 — 31 jaͤhrlich 1,684,644 Kilogr . eingefuͤhrt

wurden , ſind mit 50 Fr . oder 120 Franken belegt , je nachdem
die Waare aus Oſtindien oder anderswoher bezogen wird .

Im Ganzen betrug der Werth der im Jahre 1831 einge⸗
fuͤhrten Kolonialwaaren ( Sucker , Kaffee , Thee , Cacao und Ge⸗

wuͤrze aller Art ) 65,195,852 Fr . , und der davon erhobene Zoll

49,078,658 Fr . ; im Jahre 1832 der Werth der Einfuhr

71 . 907,509 Fr . , und der davon erhobene Zoll 51,771,580 Fr . ;
im Jahre 1833 der Werth der Einfuhr 70,011,211 Fr . , der

erhobene Zoll 45,448,572 Fr .

Sehr unbedeutend iſt die Einfuhr von Thee , naͤmlich im

Durchſchnitt der Jahre 1826 —31 nur 97,351 Kilogr .

Auch Großbritannien unterſcheidet bei den Zoͤllen
die Erzeugungsorte , allein unter Umſtaͤnden , die auf die Preiſe
der zur innern Conſumtion gelangenden Artikel weit entfernt
bleiben , den gleichen Einfluß auszuuͤben , wie die Geſetzgebung
Frankreichs auf die dortigen Zuckerpreiſe .

Von Rohzuckern aus den britiſchen Beſitzungen in Weſt⸗
indien und aus Mauritius werden ſeit der im Jahre 1830

14



erfolgten Reduction des Zolles um 4Schillinge noch 24 Schill .

( 14 fl. 24 kr. ) vom engliſchen Centner oder 14 fl . 12 kr. vom

Centner zu 50 Kilogr . , von den Zuckern aus den oſtindiſchen

engliſchen Beſitzungen 32 Schilling oder 16 fl. von 112 engl .

Pfd . ( 15 fl. 28 kr. vom Centner zu 50 Kilogr . ) erhoben “) .

Da die Ausfuhr der britiſchen Kolonien das Beduͤrfniß

des Mutterlandes weit uͤberſteigt , und bedeutende Quantitaͤten 13

davon auf andere Maͤrkte kommen , ſo darf man annehmen , 1

daß der hohe Zoll von 3 Pf . 3 Schill . , welcher die Rohzucker

aus andern Erzeugungsorten trifft , wenigſtens keinen ſehr

fuͤhlbaren Einfluß auf die fuͤr die britiſche Conſumtion beſtimm —

ten Zucker hat .

Der britiſche Staatsſchatz bezog vom Zucker , als reine

Einnahme ( nach Abzug der Ruͤckzoͤlle):

im Jahre 1829 von 3,539,821 Centner 4,896,242 Pf . St .

„ ee eee , , 17
2727 ν A * 4 **

77 183 „ 3789◻◻ „ 4,650,594 7 0

Der Zoll von 8 Pf . 8 Sch . vom Centner raffinirten Zuckers wirkt
gleich einem Verbote .

) Bowring in dem angefuͤhrten Berichte S . ! M' Culloch
gibt die Geſammteinfuhr in dem am 5. Januar 1831 endigenden
Jahre an zu 4,916,005 Centner . 0

die Ausfuhr an rohem und an raffinirtem
Zucker , letztern in dem Verhaͤltniß von 20 zu
34 auf rohen reducirt , zu 1,7344,348 7 9

3,571,655 Centner .

die Zolleinnahme zu 6,063,321 Pf . St .
Ruͤckzoͤlleund Ruͤckerſatz 8 8 1,295,979

Die Reineinnahme zu 4,767,342 „

Von dem eingefuͤhrten Rohzucker waren bezogen worden :
aus dem britiſchen Weſtindien . 5 3,913,269 Centner .
aus Mauritius 0 0 8 0 485,710 5
aus Oſtindien 293,769 „
aus fremden Erzeugungsländern 0 223,257 76



ν Der Verbrauch betrug im Jahre 1831 im Durchſchnitt

auf den Kopf ohngefaͤhr 8 Kilogr .

Der Zoll von Kaffee aus den britiſchen Beſitzungen in
lmerika wurde im Jahre 1824 von 1 Schilling per Pfund auf

6 Pence oder 33 Gulden 6 kr. vom Centner zu 50 Kilogr .

3 herabgeſetzt ; von Kaffee aus den britiſchen Beſitzungen in Oſt⸗
8 indien und aus Sierra Leone werden , ſtatt der fruͤhern Abgabe

von 1 Sch . 6 P. , noch 9 Pence erhoben . Von dem Erzeug⸗
niſſe anderer Laͤnder iſt ein Zoll von 1 Sch . 8 P . zu entrichten .

Obwohl die weſtindiſchen Be itzungen im Durchſchnitte mehr als
den Bedarf von Großbritannien liefern , und von der directen

Zufuhr aus jenen Kolonien bedeutende Quantitaͤten auf den

allgemeinen Markt geſtuͤrzt werden ) , ſo wird doch bisweilen ,

222m britiſchen Weſtindien ,
auritius ,

ien ,
remden Pflanzungen ,

15 55 1 nzen .
wirkliche Gewicht des aus hrten raffinirten Zuckers

5 8 607,580 Centner .
von wurden verſendet :

h preußiſchen Haͤfen 5 40,024
„ Deutſchland * 251,336
„ Italien 214,020
„ der Tuͤrkei 8 5 27,282

2
16 f28
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2
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Die zu 1,032,886 Centner angenommene Menge des zu 607,580
zer raffinirten Zuckers verwendeten Rohzuckers iſt zu hoch

onſumtion berechnet M' Culloch fuͤr Großbritannien zu 23
oder 22 Kil . und in Irland zu 52 Pf . oder 22 Kil , auf den Kopf .

— Irland bezieht ohngefaͤhr 14,000Tonnen direct und 6000 TonnenLint aus England , alſo im Ganzen 400,000 Centner .
f. E ) In dem am 5. Januar 1831 endigenden Jahre wurden eingefuͤhrt

aus den britiſchen Kolonien in Amerika 27,4429,144 Pfund .
aus L i

aus Mauritius 8 7,066,199 „aus fremden Erzeugungslaͤndern 6,456,820 „Wieder ausgefuͤhrt wurden von den Producten
aus dem britiſchen Amerika 7,321,530 7

„ „, Oſtindien und
aus Mauritius — 5 5,187,866 „
aus andern Erzeugungslaͤndern 7,6658,598

14 *
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hauptſaͤchlich in Folge ſchlechter Ernten , der Einfluß der hoͤheren

Beſteuerung der fremden Erzeugniſſe , in den Preiſen der ver⸗

ſchiedenen Kaffeeſorten , auf dem Londoner Markte ſehr fuͤhlbar .

So wurden im Fruͤhjahr 1833 , nachdem uͤber die Kaffeernte

in Jamaica unguͤnſtige Nachrichten eingelaufen waren , die ver —

ſchiedenen Sorten Jamaica - Kaffee im Entrepot ( frei vonZoͤllen )

um 60 —80 Procent hoͤher verkauft , als die gleichen Sorten

aus Cuba und Braſilien ( z. B. gut , ord . Jamaica zu 84 —85

Sch . Braſ . und Cuba zu 52 — 56 Sch . per Centner ) , ſo wie

auch die mit dem mittlern Zollſatze belegten Kaffeeſorten verhaͤlt⸗

nißmaͤßig im Preiſe ſtiegen .

Im Durchſchnitte muß man daher die auf der britiſchen

Conſumtion laſtende Abgabe hoͤher als zu 6 P . oder 18 kr.

vom engliſchen Pfunde annehmen .

Der britiſche Staatsſchatz bezog an Zoͤllen von Kaffee :

im Jahre 1829 von 19,466,028 Pfund 484,975 Pd . Sterl .

Ni».i 1830 22669,533 93883 3

ine,,,⸗ 5

Es ſtellt ſich hienach ein Verbrauch im Durchſchnitt der

beiden letzten Jahre von ungefaͤhr 188 Kilogr . heraus .

Wenn die Kaffee⸗Conſumtion in Großbritannien nur wenig

ſtaͤrker als in Frankreich iſt , ſo erſcheint bei der Vergleichung

An Zoͤllen wurden in jener Periode von der einheimiſchen Con⸗

ſumtion erhoben von Kaffee :
aus den britiſchen in Amerika 542,417 Pf . St .
aus Sierra Leone . 1 5⁴ „
aus Oſtindien und
aus Mauritius . 377283 „
aus andern Laͤndern 3 8 2⁴8

Summa 579,844 Pfd . St⸗

( oder netto , nach Abzugdes Ruͤckerſatzes wegen unrichtiger Erhebung
wie oben fuͤr das Jahr 1830 angegeben : 579,363 . )



des Theeverbrauchs ein um ſobedeutenderer Unterſchied , waͤhrend

in Frankreich , nach einem Durchſchnitt der Jahre 1829 —31 ,
nur 94,432 Kilogr . eingefuͤhrt wurden , der Verbrauch daher
kaum Tosd Kilogr . jaͤhrlich auf den Kopf betrug , und nur eine

ganz unbedeutende Einnahme gewaͤhrte , wurde in Großbritan —

nien der Verbrauch auf 1s Kilogr . berechnet , und von dieſer
mit 96 —100 Proc . des Werthes beſteuerten Conſumtion ein

betraͤchtliches Einkommen bezogen 5) .

Der Staatsſchatz erhob naͤmlich im Jahre

1829 von 29,459,199 Pfund 3,321,722 Pf . St .

1830 „ 30 . 046,935 „ 3387093

1831 . „, 29,997,055 „ 3344,919

77

Vereinigt man die Summen , welche in Großbritannien

von dem Zucker - , Kaffe - und Theeverbrauch in jedem der Jahre

1829 bis 1831 zur Beſtreitung der Staatsbeduͤrfniſſe erhoben

wurden , ſo erhaͤlt man eine Geſammteinnahme

im Jahre 1829 von 8,702,939 Pf . Sterl .

„ „ 1836 „ 87388 5

„ „ 1831 8579265

in drei Jahren 26,016,007

alſo im Durchſchnitte jaͤhrlich 8,672,000 Pfd . Sterling oder

104,000,000 Gulden .

Beim erſten Ueberblick dieſer Reſultate moͤchte nun Jeder ,

der den Verbrauch von Zucker , Kaffe , fremder Gewuͤrze und

Thee in dem ganzen Umfang , als es ohne Schmaͤlerung des

Zollertrags geſchehen kann , als Finanzquelle benuͤtzt zu ſehen

wuͤnſcht , in der That verſucht ſeyn , die Zoͤlle des Vereins als

) Die Abgabe betraͤgt 96 Procent von dem Thee , wovon das Pfund
2 Schillinge oder weniger koſtet , und 100 Proc . von dem Thee ,
der zu hoͤherem Preiſe verkauft wird .



— 214 —

ſelbſt unter dem Maaße ſtehend zu betrachten , welches den

hoͤchſten Ertrag fuͤr die Zollkaſſe gewaͤhrt ,

Wir theilen dieſe Anſicht nicht , obwohl wir gerne zugeben ,

daß der Verein wohl daran thun wuͤrde , ſeine Zoͤlle ſelbſt bis

zum Betrage der engliſchen Abgabe von jenen Artikeln zu ſtei⸗

gern , wenn er dadurch , bei ſeiner noch etwas ſtaͤrkern Volks —

menge , den gleichen Ertrag an Zollen ſich verſchaffen koͤnnte.
Sie wuͤrden im Verhaͤltniß zum Werthe der Beſteuerungsob —

jecte noch weit niedriger ſeyn , als der Betrag , der in den

meiſten deutſchen Laͤndern vom Salze erhoben wird ; ihr auf

104,000,000 Gulden anſteigendes 5 oduct wuͤrde nahe die

Haͤlfte der oͤffentlichen Beduͤrfniſſe faͤmmtlicher theilnehmenden

Staaten befriedigen , und ſie in den Stand ſetzen , nicht nur

die Salzſteuer , ſondern manche andere laͤſtige , die Production

beſchraͤnkende Conſumtionsabgabe aufzuheben , oder zu vermin⸗

dern , und die auf dem Grundeigenthum haftenden Steuern

bedeutend herabzuſetzen . Die Abgabe vom Zucker allein wuͤrde

mit einem Ertrage von 565 Mill . Gulden das Einkommen

weit uͤberſteigen , das bisher die Geſammtheit der Vereinsſtaaten

von den Zoͤllen aller Art bezog .

Allein ſo wenig man das Maaß des eintraͤglichſten Zolles

fuͤr den Verein in den Tarifen der kleinern deutſchen Staaten
findet , welche nicht die gleichen Mittel des Schutzes gegen den

Schleichhandel hatten , eben ſo wenig darf man jenes Maaß

in den britiſchen und franzoͤſiſchen Zoͤllen ſuchen . Ohnerachtet

die Saͤtze des Vereins , wie wir geſehen , weit niedriger ſind ,

ſo moͤgen ſie zum Theile wenigſtens relativ gleich hoch ſtehen ,

wenn man die Umſtaͤnde berüͤckſichtigt , welche in beiden Laͤndern ,

namentlich aber in Großbritannien , der Ausdehnung der Con —

ſumtion und der Productivität hoͤherer Abgaben guͤnſtig
ſind . Mit ziemlicher Sicherheit darf man aber annehmen , daß

nicht nur in Frankreich , deſſen Zoͤlle uns relativ weit hoͤher, als

die engliſchen erſcheinen , ſondern auch in Großbritannien die



beſtehenden Abgaben bei einer angemeſſenen Erniedrigung einen

b555 f

In Großbritannien kann eine gleiche hohe Abgabe keinen

ſo nachtheiligen Einfluß auf die Conſumtion und auf die Pro⸗

ductivitaͤt der Zoͤlle von verzehrbaren Kolonialwaaren ausuͤben ,

weil alle Lebensbeduͤrfniſſe , welche das Land hervorbringt , in

Folge der verhaͤltnißmaͤßig ſehr dichten Bevoͤlkerung des Landes ,

der hohen Eingangszoͤlle von den Erzeugniſſen des Ackerbaues

und der nicht minder hohen Beſteuerung aller kuͤnſtlichen Ge —

traͤnke , ſo wie der eingehenden Weine , ungleich theurer ſind ,

zum Theile um 100 und mehr Proc . hoͤher im Preiſe ſtehen ,

als in den deutſchen Laͤndern . Dieſe in der Natur der Sache

liegende Wechſelwirkung laͤßt ſich unter andern aus der Ver⸗

gleichung der Kornpreiſe und der Zuckerconſumtion

von Großbritannien in den Perioden von 1810 —1830 nach⸗

weiſen , in welcher die Abgaben vom Zucker nur zwiſchen 27

und 30 Sch . vom Centner ſchwankten , und daher auf den

Verbrauch keinen fuͤhlbaren Einfluß ausuͤben konnten ) .

Die Waizenpreiſe betrugen im Durchſchnitt der 4 Jahre

von 1810 bis 1812 , fuͤr den Wincheſter Quarter berechnet ,

108 Schilling 8 P . , und der Durchſchnitt der Zuckereinfuhr

3,288,760 Centner .

Nachdem ſich die Volksmenge des 15 um mehr als 2
vermehrt hatte , in den Jahren 1828 —- 30 , belief ſich die Enn⸗

Preiſe des Waizens Zucker - Einfuhr .
*) Jahre : im Wincheſter Quarter .

Centner .

1810 5 Pf . St . 6 Sch . 2 P. 3,769,565
1811 4 ½ 14 3,696,850
1812 3,004,3131813 5 „ 93 2,594,313

Durchſchnitt 5 Pf . St . 8 Sch . 8 P. 3,288,760 Eentner .



ſumtion im Durchſchnitt nicht ſo hoch, als in den Jahren 1810

und 1811 , und nicht bedeutend hoͤher, als in den Jahren 1810

bis 1813 . Die Durchſchnittspreiſe des Waizens dieſer fruͤhern

Periode verhielten ſich aber zu den Preiſen von 1828 —30 wie

108 : 61 %. Gleichwohl waren die Zuckerpreiſe ſeit der

Continentalſperre bis zu den Jahren 1828 —30 ſelbſt fuͤr Groß —

britannien bedeutend gefallen “ “ ) . Aus der geringen Zunahme

der britiſchen Zuckerconſumtion in der neuern Zeit darf man

mit Recht ſchließen , daß der dort beſtehende Zoll hoͤher ſteht ,

als der Satz , welcher die hoͤchſte Einnahme erwarten laͤßt.

M' Culloch hoͤlt einen Zoll von 16 bis 18 Schill . vom Cent —

ner Rohzucker fuͤr England angemeſſen , und obwohl die bri —

tiſche Einfuhr ſtaͤrker iſt , als in irgend einem andern euro⸗

paͤiſchen Lande , ſo ſind die Umſtaͤnde dem Zuckerverbrauche in

Waizenpreiſe Zucker - Einfuhr .
) Jahre : im Imp . Quarter .

Centner .

1828 60 Schill . 5 Pence . 3,601,419
1829 56 — 3,539,824
1830 64 „ 3 Pence . 3,722,044

Durchſchnitt 63 Schill . 6 Pence . 3,621,094

Darnach betrug der Durchſchnittspreis vom Wincheſter Quarter
61 Schill . 6 Pence .

Vom Jahr 1814 bis zu dem Jahr 1824 hatte das Jahr 1817

die ſtaͤrkſte Zuckerconſumtion , und die hoͤchſten Getreidpreiſe . In⸗
deſſen kann man nur auf Durchſchnitte mehrer Jahre bauen , weil
der Wechſel der Vorraͤthe die Vergleichung einzelner Jahre un—
FR „ A
ſicher macht .

*) Wir ſagen : ſelbſt fuͤr Großbritannien , weil die Preiſe waͤhrend
der Continentalſperre in den Erzeugungslaͤndern und in England
gedruͤckt waren . Sie waren aber immer noch weit hoͤher, als die

Preiſe von 1828 —30 . Nur in den erſten Jahren , nach der Her⸗
ſteuung der Verbindungen mit dem Continente , trat in Folge der
vermehrten Nachfrage des Continents fuͤr Großbritannien ein Stei⸗

gen der Preiſe ein , das die britiſche Conſumtion afficirte , dem
aber ſpaͤter , nachdem die Production der Erzeugungsläͤnder ſich
vermehrt hatte , ein raſches Sinken folgte . Der Durchſchnittspreis des
Zuckers war einſchließlich des Zolles in den Zjaͤhrigen mit 1808
endigenden Perioden 65 Schill . , in der Periode von 1814 — 1816
93 Schill . , in der Periode von 1827 bis 1820 : 57 Schill .



England doch ſo guͤnſtig , daß ſich mit Recht eine groͤßere An⸗
naͤherung en die Conſumtion der Erzeugungslaͤnder erwarten
ließe . Sie iſt dort 2 undZfach ſtaͤrker, wie namentlich in Cuba ,

8 Verbrauch auf 23 Kil . auf den Kopf berechnet wird . Mit
ller Wahrſcheinlichkeit wuͤrdeſich in Folge einer Verminderung

Zolles die Erfahrung wiederholen , die man bei der Reduc⸗
tion der Abgaben vom Kaffee gemacht hat .

Als der Zoll von dem aus den britiſchen Pflanzungen
bezogenen Kaffe 1 Sch. 77 — 3 P. vom Pfund betrug , von

Jahren 1804 — 1808, ſchwankte die Einfuhr zwiſchen
„ 000,000 und 1,200,000 Pf . ; nach der Herabſetzung von 7

800vom e ſtieg die Einfuhr ploͤtzlich und betrug im
Jahr 1817 : 9,270,165 Pf . , im Jahr 1818 : 8,359,104 Pf .
Nach der im Jahr 1819 erfolgten Erhoͤhung des Zolles auf
1 Schill . fiel die Einfuhr im Jahre 1820 auf 7,203,409 Pf .
herab , und hob ſich nur allmaͤhlig bis zum Jahre 1823 auf
8,454,920 Pfd . Der im Jahr 1825 eingetretenen Herabſetzung
des Zolles folgte ein mit jedem Jahre fortſchreitendes Steigen
und die Abgabe von 6 Pence war zuletzt um Jproductiver ,
als der doppelt ſo hohe Zoll Y.

8

Weit weniger zweifelhaft iſt , daß die franzöſiſchen
Zolle uͤber dem Satze ſtehen , welche dem Staatsſchatze den

*) Es wurden
im Jahre 182² von 7,669 35¹ Pfund erhoben Pf . St .
77 7 3 7 28,513 ˙„ „ 1824 7 55 988 „

Durchſchnitt 8,129,072 75 412,314 „
im Jahre 1829 von 19,466,028 484,975
„ „ 1830 „ 2,669,253 „ 1 5797 355 77„ 1881 257155,807 5 7

Durchſchnitt 21,917,029 Pfund 549,363 Pf.Pf . St .
Wenn ohnerachtet der Zollherab ſetzung und der fuͤr den Kolonial⸗

waaren - Verbrauch guͤnſtigen umſtaͤnde die Conſumtion nicht nochraſchere Fortſchritte gemacht hat , und ſie in Vergleichung mit andern



hoͤchſten Ertrag gewaͤhren. Die Verhaͤltniſſe ſind dort dem Ver⸗

brauche nicht in gleichem Grade wie in Großbritannien guͤnſtig ,

der Zoll vom Zucker , ſcheinbar mit 11 fl . von 50 Kilogramm

niedriger ſtehend , iſt aber , wie wir eben gezeigt haben , effeetiv

weit hoͤher. Es war natürlich , daß im Genuſſe die gewohnte

Beſchraͤnkung , welche die Seeſperre , die Kriegspreiſe und zuletzt

ein Zoll von 300 Franken vom metriſchen Centner erzwungen

hatten , nicht fortdauern konnte , als der Zoll im Jahre 1814

unter 2 jenes Betrags geſetzt wurde . Die Einfuhr an Roh —

zucker ſtieg vom Jahre 1815 bis zum Jahre 1820 von 16 auf

481 und bis zum Jahre 1822 auf 557 Mill . Kilogr . Nach —

dem aber die Zuſatzſteuer von den fremden Zuckern zu der

maͤßigen Erhoͤhung vom Jahre 1820 eine weitere ſehr bedeutende

im Jahr 1822 erhalten hatte , wurde die Einfuhr groͤßtentheils

nur in Folge der , durch uͤbermaͤßige Praͤmien erzwungenen Aus⸗

fuhr an raffinirtem Zucker ange ſchwellt ; die wirkliche Conſum⸗

tion nahm aber ſeit 1822 nur langſam , in 10 Jahren um

nicht viel mehr als 10 Proc . zu “ ) , obwohl ſeit jener Periode

Laͤndern nicht bedeutend erſcheint , ſo hat man dieß theils dem

immer noch bedeutend gebliebenen , dem Werthe der Waaren ohn⸗

gefaͤhr gleich kommenden Zolle und der frühern hoͤhern, den Thee⸗
verbrauch beguͤnſtigenden Beſteuerung des Kaffes zu verdanken

Die Abgabe von 96 — 100 Proc . vom Werthe des Thees iſt ver⸗

haͤltnißmaͤßig geringer , da der Thee bei Zubereitung der Getraͤnke

weiter reicht .

) Die Einfuhr zur Conſumtion betrug
im Jahre 18 — 16,909,120 Kilogramme .

5 861 1

7 77 571 „
„ 5 0⁴4 „

7 „936 „

„ 374

57 „204 47

Die Praͤmien von der Ausfuhr des raffinirten Zuckers betrugen :

im Jahre 1817 : 57,688 Franken .
7 1820 : 512,7 7

18090 5
„ 7 1822 : 27627,371 „„

„ 1830 : 10,889,667 „ fuͤr 8,410,780 Kilogr . Zucker
7

5
u. 4,320,125 Kil . Melaſſe .

„ „ 14831 : 12,133,255 „ fuͤr 11,614,840 Kilogr . Zucker

1
u. 6,559,331 Kil . Melaſſe .

„ „ 1832 : 18,573,627 „ fuͤr 15,478,006 Kilogr . Zucker
u. 4,474,422 Kil , Melaſſe .



die Zuckerpreiſe in den Erzeugungslaͤndern fortdauernd niedrig
blieben , und zum Theile noch tiefer fielen , und uͤberdieß die ,
ſeit dem ſpaniſchen Kriege eingetretene Steigerung der Staats —

laſten und Steuern aller Art die Preiſe der Dinge uͤberhaupt
und insbeſondere die Lebensbeduͤrfniſſe , welche das Land ſelbſt

hervorbringt , erhoͤht , folglich auch die relativen Preiſe der

Kolonialartikel herabgeſetzt hatte . Wuͤrde der Zoll vom Jahre
1814 von 40 Fr . von 100 Kilogr . oder 9 fl . 18 kr. vom Etr .

zu 50 Kilogr . beibehalten , und die Zuſatzſteuer fuͤr den fremden

Zucker uͤberhaupt nicht uͤber den fuͤr den indiſchen Zucker urſpruͤng⸗
lich beſtimmten niedrigſten Satz von 15 Franken erhoͤht wor⸗

den ſeyn , ſo waͤre die Conſumtion von Frankreich ſchwerlich

unter der von Irland ſtehen geblieben , ſondern haͤtte das Maaß
des nordamerikaniſchen Verbrauchs leicht erreichen koͤnnen , wo

man uͤber 5 Kilogr , auf den Kopf rechnet “ ) . Jener Zoll haͤtte

aber unter ſolcher Vorausſetzung ein Product von 66,000,000

Franken geliefert , waͤhrend die wirkliche Einnahme nach Abzug
5der Ruͤckzoͤlle kaum 24 Mill . Franken betrug .

Der Zoll von 22 fl . , der in Frankreich von Kaffee erhoben

wird , iſt zwar um J niedriger , als der britiſche ; allein bei der

Verſchiedenheit der Verhaͤltniſſe welche auf den Verbrauch einen

Einfluß ausuͤben , mag ſeine Wirkung auf die Conſumtion eben —

falls weit bedeutender ſeyn . Auch ſteht der Verbrauch von

Thee und Kaffee zum Theile in Wechſelwirkung mit dem Zucker⸗

verbrauch , ſo daß die Wirkung des relativ wenigſtens gleich

hohen Zolles vom Kaffee durch die verhaͤltnißmaͤßig noch hoͤhere

Belegung , des Zuckers verſtaͤrkt wird .

) In den nordamerikaniſchen Freiſtaaten werden erhoben : von brau⸗
nem Rohzucker 3 Cent . vom Pf . ( ohngefaͤhr 42 kr. vom Pfund oder
nicht ganz 9fl . vom engl . Centner zu 112 Pf . ) von weißem Zucker
und von Zuckermehl 4 Cent . , von Lumpen 10 Cent . , von Broten
und Candiszucker 12 Cent . vom Pfund . Der jaͤhrliche Verbrauch
wird auf 70 — 75,000 Tonnen geſchaͤtzt, wovon Louiſiana 30 —
40,000 Tonnen liefert .
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In der That blieb die Kaffeeconſumtion , welche ſich vom

Jahr 1816 bis zum Jahre 1821 von 4 •5 Mill . Kilogr . auf

7 —8 Mill . Kilogr . vermebrt hatte , in der ſpaͤtern Periode ,

nach Erhoͤhung der Zoͤlle vom Zucker faſt ſtationaͤr. Die Ein⸗

fuhr betrug in den Jahren 1822 —1825 im Durchſchnitte jaͤhr⸗

ich 8,777,621 und nach dem Durchſchnitte der Jahre 1826 - 31

jaͤhrlich 9 908,201,4 Kilogr . , ohngefaͤhr 1 der Conſumtien von

Nordamerika , wo im gleichen Verhaͤltniß mit der Verminderung

der Abgabe der Verbrauch geſtiegen iſt . “)

Der Vereinszoll von Kaffee iſt um 3 niedriger als

der britiſche Zoll von den Erzeugniſſen der eigenen Kolonien

und ſteht mit dem franzöſiſchen niedrigſten Satze ohngefaͤhr gleich ,

Erwaͤgt man aber den oben bewaͤhrten Einfluß der hoͤhern Ab —

gaben von den Erzeugniſſen fremder Laͤnder , ſo darf man , was

der Brite in Folge ſeiner Geſetzgebung , vom Kaffee entrichtet

weit über den dreifachen , mindeſtens auf den doppelten Be⸗

trag des Vereinszolls ſchaͤtzen. Gleichwohl moͤchten wir nicht

behaupten , daß er das Maaß , welches in allen Theilen des

Vereinsgebiets den hoͤchſten Ertrag zu gewaͤhren geeignet iſt ,

nicht uͤberſteige ; wenn wir auch gerne zugeben , daß es ſich um

ein bedeutendes Uebermaß nicht handeln kann . Dagegen er —

ſcheinen die Vereinszoͤlle von Thee , mit 18 fl. 45 kr. , von

Cacado und Gewuͤrzen , mit 11 fl. 21 “ kr. im Durchſchnitte

als maͤßig.

Der Vereinszoll von Zucker iſt , wenn man die Wir⸗

kung der franzoͤſiſchen Geſetzgebung auf die Preiſe bruͤckſichtigt ,

um 9 fl 28 kr. oder mehr als 59 Proz . niedriger , und gewiß

*) Im Jahr 1821 wurde die Caffeeconſumtion der nordamerikaniſchen
vereinigten Staaten zu 6680 Tonnen ( 14,910,200 Pf . ) angegeben .
Nach Herabſetzung des Zolles von 5 Cent . auf 2 Cent . vom Pfund ,
erhoͤhte ſie ſich in wenigen Jahren auf das Dreifache und wurde

im Jahre 1833 , nachdem mit dem 31. Dez. 1831 eine weitere

Herabſetzung des Zolls auf 1 Cent . vom Pfund erfolgt war , auf

60 Mill . Pfd , ( ungef . 2 Kilogr . auf den Kopf ) geſchaͤtzt.

2



der Ausdehnung der Conſumtion weit weniger nachtheilig , als
der franzoͤſiſche.

In Vergleichung mit dem britiſchen Zolle , der den

Abgabeſatz des Vereins um 5 fl . 40 kr. uͤberſteigt , darf man
den letztern aber dennoch verhaͤltnißmaͤßig fuͤr hoͤher halten , wenn
man die Umſtaͤnde erwaͤgt , welche in Großbritannien dem Ver —
brauche guͤnſtig ſind . Iſt man aber in Großbritannien aus gu⸗
ten Gruͤnden der Anſicht , daß der dort beſtehende Zoll zu hoch
ſey , und eine Abgabe von 16 bis 18 Schill . vom engliſchen
Centner ( 9 fl. 28 bis 10 fl. 40 kr. vom Centn . zu 50 Kilogr . )
weit productiver ſeyn moͤchte , ſo ſcheint es uns noch weniger
zweifelhaft , daß ein Zoll ven 8 fl. 32 kr. vom Centner Roh⸗
zucker fuͤr den Verein im Ganzen genommen das rechte
Maaß uͤberſchreite

Auch im Verhaͤltniß zu dem Zolle vom Kaffee erſcheint der

Zucker in zweifacher Beziehung zu ſtark belegt , naͤmlich ſowohl in

Beziehung auf das Preisverhaͤltniß dieſer Producte , als auf die

Beduͤrfniſſe , die ſie befriedigen . Schwerlich moͤchte wohl je—

mand beſtreiten , daß man in einer Scale des niedrigern oder

hoͤhern Grades der Entbehrlichkeit der Genußmittel dem Zucker
eine weit tiefere Stelle , als dem Kaffee anweiſen muͤßte . Die

Verwendung des Zuckers in der haͤußlichen Oekonomie iſt weit

mannigfaltiger ; ſie nimmt ſelbſt unter den Beduͤrfniſſen der

Arzneibereitung keine unbedeutende Stelle ein . Dieſes Produkt

ſollte daher im Verhaͤltniß zum Preiſe eher niedriger , denn ho —ͤ

her , als der Kaffee belegt ſeyn . Daß aber der Zoll , womit der

Vereinstarif den Zucker belegt , relativ wirklich hoͤher ſteht , geht

aus der einfachen Vergleichung der Markipreiſe beider Producte

hervor .

Waͤhrend in den letzten Jahren auf dem Londoner Markte

die Preiſe der Rohzucker verſchiedener Laͤnder zu 21 —35 Schill .

vom Centner notirt waren , ſtanden die Preiſe des Kaffees

aus verſchiedenen Erzeugungsorten zu 46 —64 Schilling und



theilweiſe noch hoͤher. Das Verhaͤltniß iſt zwar der Natur der

Sache nach ſehr ſchwankend , und namentlich waren im Jahre

1830 die Kaffeepreiſe tiefer gefallen , *) allein im Durchſchnitt

mehrer Jahre darf man das Verhaͤltniß der Preiſe der Roh —

zucker und der Kaffeepreiſe ziemlich nahe wie 1 : 2 annehmen ;

waͤhrend die Vereinszoͤlle von beiden Producten ſich ohngefaͤhr

wie 100 : 138 verhalten .

Wird , wie es wahrſcheinlich iſt , der Zoll vorzugsweiſe

von der raffinirten Waare getragen ; ſo beläͤuft ſich die Steuer ,

bei der Annahme von 100 Centner Rohzucker fuͤr 70 Centner

raffinirten Zucker , auf 12 fl . 10 kr. oder wenn man nach dem

Verhoͤltniß von 100 : 75 rechnet auf nahe 12 fl . , alſo noch hoͤ⸗

her , als der Zoll von Kaffee , obwohl die Preiſe des raffinirten

Zuckers um 20 und mehr Procente niedriger ſtehen . Leicht kann

aber , je nachdem der Syrop im Vereine weniger vortheilhaft ,

als auf fremden Maͤrkten verkaͤuflich ſeyn ſollte , dieſer Min⸗

derwerth zu dem Preiſe der raffinirten Waare hinzukommen .

Noch eine weitere Urſache der Preiserhoͤhung und einer

Beſchraͤnkung der Conſumtion wuͤrde hinzutreten , wenn die ein —

heimiſchen Raffinerien nicht gleich gut und wohlfeil , wie das

Ausland zu arbeiten im Stande wären . Zu der letzten Vor⸗

ausſetzung iſt man indeſſen auf keine Weiſe berechtigt , und in

ſo ferne kann man den auf der raffinirten Waare liegenden

Vereinszoll von 18 fl . 45 kr. vom Centner nicht als die wahre

auf der Conſumtion liegenden Abgabe betrachten .

) 38. B. im Januar 1830 :
Domingo gut und fein ordinär 85 2 Sch . pr . Ctr .

Braſilien 8 5 32 — 34 „, 75
der braſ . Rohzucker war damals notirt :

gelber und brauner 4 17 — 23 „ 5
weißer 4 24 — 37 „ 15

Kaffeepreiſe waren damals ſo tief gefallen , daß in den

meiſten Erzeugungslaͤndern beim Beharren der Preiſe auf jenem

niedrigen Stande eine Beſchraͤnkung des Anbaues zu erwarten war .



Eine vortheilhafte Seite hat , wie wir bereits zu bemer —
ken Gelegenheit fanden , die verhältnißmäßig hoͤhere Be —
ſteuerung der raffinirten fremden Zucker , und der Uebergang
des vom Rohſtoff bezahlten ganzen Zolles in die raffinirte Waare ,
in ſoferne der wohlfeilere Preis des Syrops den aͤrmern Klaſſen
zu Statten kommt . Allein dieſer Vortheil wird auf gleiche
Weiſe bei einer maͤßigern Beſteuerung des Rohſtoffes und zwar
noch ſicherer erreicht ; denn je hoͤher die Abgabe vom Rohzucker
iſt , deſto eher wird auch ein Theil deſſelben auf den Syropver⸗
brauch zuruͤckfallen.

So unzweifelhaft vielfaͤltige Erfahrungen beſtaͤtigten, daß
auf der einen Seite hoͤhere Zoͤlle nicht immer productiver ſind ,
und daß auf der andern Seite hoͤhere Abgaben bis zu einem

gewiſſen Puncte in der That einträaͤglicher werden , ſo wenig iſt
es moͤglich in dieſer Beziehung beſtimmte Saͤtze zu recht⸗
fertigen . Man kann ſich nur im Ueberblick einzelner Erfahrun —
gen ein ohngefaͤhres Urtheil bilden . Darnach moͤchten wir fuͤr
den Theil des Vereinsmarktes , deſſen Verhaͤltniſſe uns naͤher
bekannt ſind , einem Zoll von 5 bis 6 fl. vom Cenkn . Rohzucker im

Intereſſe der Finanzen den Vorzug geben , wornach die raffi —
nirten Zucker mit einer Conſumtionsabgabe von 8 fl. belaſtet
wuͤrde, inſofern kein Theil des Zolles in die Verkaufspreiſe des
Syrops uͤberginge.

Die Groͤße des Einfluſſes , den die Zoͤlle auf die Conſum⸗
tion aͤußern , laͤßt ſich auch an den Folgen eines Preisaufſchlags oder
Abſchlags nachweiſen , da beide Urſachen ganz gleichartig wirken .
Im Großherzogthum Baden wurden im Jahr 1820 nicht mehr
als 38,700 Centner Kolonialwaaren ungefaͤhe 4 Kaffee und 3
raffinirter Zucker conſumirt . Von dem Jahre 1819 und 1820
bis zu dem Jahre 1830 ſind die Preiſe des Rohzuckers um
30 —40 Proc . , die Preiſe des Kaffees zeitweiſe noch weit tiefer
gefallen ; der Verbrauch des Großherzogthums iſt aber nach dem
Durchſchnitt der Jahre 1829 —1831 auf 105,500 Centner und



Ar.
nach den Einfuhrliſten des Jahres 1831 auf 121,185 Centner

geſtiegen ; hat ſich daher um 270 —320 Proc vermehrt . “) Der

badiſche Zoll in dieſer Periode betruz 1 fl. 20 kr. vom Eentner .

Der Abſchlag der Zuckerpreiſe iſt aber nicht groͤßer, als der Zoll —

ſatz des Vereins . Ohne Zweifel hat die bereits vor dem Jahre

1820 eingetretene bedeutende Preisverminderung mitgewirkt , in⸗

dem die Folgen der größern Wohlfeilheit ſich nicht ploͤtzlich, ſon —

dern immer in einer allmaͤhligen Erweiterung der Conſumtion

offenbaren . Gewiß wuͤrde aber eine Zollerhoͤhung die nur 3bis

1 des Preisabſchlags abſerbirt hatte , mehr eingetragen haben ,

als eine dem Aufſchlagen nahe kommende Auflage .

Bei Beurtheilung der Groͤße der Vereinszölle von Kolo —

nialwaaren darf man indeſſen die Verſchiedenheit nicht

unbemerkt laſſen , welche in Beziehung auf die , dem Verbrauche

mehr oder minder guͤnſtige Verhaͤltniſſe zwiſchen einzelnen Thei —⸗

len des Vereinsgebietes beſtehen , da , wie wir bereits geſehen ,

die Zolle ohne weſentlichen Nachtheil fuͤr ihre Productivitaͤt um

ſo hoͤher geſtellt werden koͤnnen , je guͤnſtiger jene Verhaͤltniſſe

ſind oder je groͤßer die Empfaͤnglichkeit eines Marktes zur Auf⸗

nahme jener Conſumtionsartikel , unter ſonſt gleichen Umſtaͤn —

den , iſt . Es leidet nun keinen Zweifel , daß in den n oͤrdlich

») Die Einfuhr betrug nach Abzug der Nusfuhr
im Jahr Zucker

1829 59,982
1830 74,299
1831 89,651 5

Durchſchnitt 74,644 30,959

Die Kaffeepreiſe hatten im Jahr 1830 ihren tiefſten Stand er—⸗

reicht und ſtiegen ſpaͤter wieder .

Die Conſumtion betrug nach dem Durchſchnitt der bezeichneten
drei Jahre 323 Kilogr . Zucker und 14 Kilogr . Kaffee , in dem

Jahre 1831 32 Kilogr . Zucker und 12 Kilogr . Kaffee auf den

Kopf . Auf Rohzucker reducirt , wuͤrde die Conſumtion an Zucker

nach dem Durchſchnitt von 1829 — 31 uͤber 449 Kilogr . betragen

haben ; allein man darf nicht ſo viel rechnen , weil der Syrop und

Farinverbrauch , wo Rafſinerien beſtehen , die Conſumtion der raf —

finirten Waare einſchraͤnkt .
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gelegenen Vereinsgebieten das käͤltere Klima , die ho —ͤ
heren Preiſe der meiſten Lebensmittel und insbeſondere der
Weine , auf der einen Seite , die Intenſivitaͤt der Nachfrage
nach verzehrbaren Colonialwaaren verſtaͤrken und auf der andern
Seite die Preiſe dieſer uͤberſeeiſchen Producte , in Vergleichung
mit den Verkaufspreiſen in den ſuͤdlichern Gegenden , um den Be —
trag der Transportkoſten niedriger ſind . Beide Urſachen bewir —
ken aber , daß der gleiche Zollſatz in Beziehung auf ſeine Pro —
ductivitaͤt und auf ſeinen Einfluß auf die Conſumtion fuͤr die
nördlicher gelegenen Gebiete relativ geringer
erſcheinen muß .

Wir finden auch , daß in Preußen die Conſumtion ohn⸗
erachtet der hohen Beſteuerung ſeit einer Reihe von Jahren ſich
raſch vermehrt und eine ziemlich bedeutende Ausdehnung erlangt
hat . Die Einfuhr betrug

im Jahre : an Rohzucker an Caffee nach Abzug
fuͤrdie Siedereien : der Ausfuhr:

1825 265,009 Ctr . 169,469 Ctr . zu 110 Pf .
18²6 274⁴⁹C‚ 185,980 „ C. 513 Klg .
18²⁷ 333,202 „ 19
1828 384,872 „ 215,513
1829 440,940 „ 218,683 „
1830 429,380 „ 248,834 „
1831 764,149 „ 264,558 „

Das Steigen der Einfuhr iſt zwar als eine natuͤrliche
Folge der zunehmenden Volksmenge und des Prcisabſchlags zu
betrachten , allein die Groͤße der Conſumtion , die nach dem
Durchſchnitt der Jahre 1829 — 31 ungefaͤhr 219 Kilogr . und

affee uͤber 18 Kilogram betraͤgt, laͤßt in der That darauf
ſchließen , daß die Vereinszoͤlle fuͤr das noͤrdliche Deutf
land nicht üͤberſpannt ſeyen ) . Iſt dieß,

an K

0

wie wir geneigt

*) Die Einfuhr und Ausfuhr an raffinirtem Zucker iſt ver⸗

15
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ſind anzunehmen , wirklich der Fall , ſo koͤnnte eine Herabſetzung

des Zolles die Einnahme der Vereinskaſſe von der Conſumtion

des Nordens vielleicht in einem ſtaͤrkern Verhaͤltniſſe vermindern ,

als dasjenige iſt , in welchem aller Wahrſcheinlichkeit nach , eine

ſolche Ermäͤßigung der Abgabe die Produkte derſelben im Suͤden

erhoͤhen wuͤrde. Unter ſolcher Vorausſetzung erſcheint fuͤrdie ſuͤdlich

gelegenen Staaten eine etwas hoͤhere Beſteuerung der Kolonial —

waaren unter einem minder unguͤnſtigen Lichte . Wenn dadurch

— —

haͤltnißmaͤßig unbedeutend , erſtere ſeit 1825 gefallen , letztere ge—

ſtiegen .
Es wurden an Brod und weißem geſtoßenen Zucker

im Jahre eingefuͤhrt ausgefuͤhrt
1825⁵5 30,194 Centner . 1,379 Centner .

1826 16,185 „ 604 „

182 14,912 77 2,081 75
1828 15,011 75 2,601 7

18²209 24,751 „, 1,947 77
1830 22,662 „ 8,247 77
183 18,675 „ 11,323 7

Die raſche Zunahme der Einfuhr an Rohzucker im Jahr 1831
Ausfuhr an raffinirtem

Zucker , die im Jahr 1832 erſcheinen konnte , oder iſt ( nach Faͤr⸗
ͤ 35) dem Umſtande zuzuſchreiben , daß

1 der halb in Gold zahlbare Soll

deutet entweder auf eine Vermehrung der
32

bers neuen Beitraͤgen S. 135
3

durch den Tarif vom Oct . 183 h
5

von 4 Thlrn . auf

zum iſten Jan . 1832 , da

geringere Einfuhr nachweiſen .

Die nicht unter den Bezuͤgen der Siedereien begriffene Einfuhr

an gelbem und braunem Farinzucker und Zuckermehl betrug nach

Abzug der Ausfuhr

im Jahr 1825 4,459 Ctr . im Jahr 1829 964 Ctr .

133637· 1830 625 „

1827 44 „5 878 „

82²⁸ „„

Noch ſind zu beruͤckſichtigen die Einfuhr und Ausfuhr an Syrop .
Im Jahr Einfuhr Ausfuhr

18²⁵ 96,186 Ctr . 165 Etr .

18²⁵ 97,509 „ 38

7

5 Thlr . Cour . erhoͤht und dadurch dem Han⸗

del Veranlaſſung gegeben wurde , durch verſtärkte Zufuhren bis

die erhoͤhte Steuer eintrat , die Vor⸗

raͤthe anzuhäufen . In dieſem Falle wuͤrde das Jahr 1833 eine



auf ihrem Markte die Conſumtion etwas mehr eingeſchraͤnkt
wird , und die Productivitaͤt der Zoͤlle leidet , ſo nehmen ſie da —
gegen nach Verhaͤltniß der Bevoͤlkerung gleichen Antheil an dem
gemeinſchaftlichen reinen Einkommen und daher auch an dem
hoͤhern Ertrage der Zoͤlle von der Conſumtion des Nordens ,
die weniger von der Hoͤhe der Abgabeſaͤtze afficirt wird .

Unſere Bedenken gegen die ungleiche Beſteuerung der Roh —
zucker von Lumpen , je nachdem ſie fuͤr die einheimiſche Siede —
reien oder fuͤr die unmittelbare Conſumtion oder fuͤr den Handel
bezogen werden , haben wir bereits zu beruͤhren Gelegenheit ge⸗
funden . Wenn uns eine Maasregel nicht einleuchten kann ,
welche den Conſumenten auf indirectem Wege noͤthigt, aus den
Haͤnden der Raffinadeurs ein vollendetes Product zu empfangen ,
und ihm die Koſten ſeiner Arbeit und einen Fabrikationsgewinn
zu bezahlen , waͤhrend er mit einem minder vollkommenen Pro⸗
ducte ſich begnuͤgen will , — wenn uns dieſe Maasregel ſelbſt
die Grenzen des Merkantilſyſtems zu uͤberſchreiten ſcheint , das
die inlaͤndiſche Arbeit an die Stelle der fremden zu ſetzen ſucht,
aber die Verzehrung eines unvollendeten Products nicht er ,
ſchwert , um eine nicht begehrte Arbeit zu erzwingen , und wir
unter dieſem Geſichtspunkt eine gleiche Beſteuerung der Roh —
zucker und Lumpen ohne Ruͤckſicht auf ihre Beſtimmung fuͤr
eben ſo gerecht als zweckmaͤßig betrachten ; ſo ſind wir doch kei⸗
nen Augenblick daruͤber zweiſelhaft , daß in ſo ferne nur zwi⸗
ſchen einem allgemeinen gleichen Zolle von einem hoͤhern Be —
trage , als 8 fl. 327 kr. und den im Vereinstarife beſtimmten
Saͤtzen, die Wahl gegeben waͤre, jedenfalls dieſe letzten Zolls
ſaͤtze, mit der fuͤr die Raffinerien ertheilten Beguͤnſtigung , vors
zuziehen ſeyn wuͤrden .

Indem die Herabſetzung des Zolles mit 8 fl . 322 kr. fuͤr
jeden Bezieher dem finanziellen Intereſſe nur zutraͤglich ſeyn
koͤnnte , wuͤrde ſie zugleich dem Conſumenten eine Garantie
dafuͤr geben , daß die inlaͤndiſchen Raffinadeurs ſich bemuͤhen
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wohlfeil zu arbeiten , ohne dieſer Induſtrie den Schutz zu ſchmaͤ—

lern , den ſie in dem hoͤhern Zolle von raffinirter Waare gegen

die Mitbewerbung auslaͤndiſcher Siedereien findet .

Als dem finanziellen Intereſſe nicht zuſagend , glauben

wit auch eine allzuliberale Beſtimmung der R uͤckzoͤlle von

ausgehenden raffinirten Zuckern bezeichnen zu muͤſſen . Wenn

man die Einfuhr des Farins und Syrops mit hohen Auflagen

belegt , ſo darf man dem Raffinadeur fuͤr die vollendete Waare ,

die er in das Ausland ſendet , nicht den ganzen Betrag des

Zolles zuruͤckbezahlen, den er fuͤr das Quantum von Rolzucker

⸗ hat , aus welchem die raffinirte Waare gewonnen wurde .

Wird die volle Ruͤckvergütung geleiſtet , ſo verliert die Finanz⸗

kaſſe die Abgabe vor dem Product , das bei dem Proceß des

Raffinirens zuruͤckbleibt , und der innern Conſumtion uͤberliefert

wird . Kann der Raffinadeur bei einer verhaͤltnißmäßigen

Ruͤckzahlung im Auslande nicht mit Vortheil verkaufen , ſo muß

man die Fabrikation fuͤr das Ausland unterlaſſen , wie dieß in

andern Zweigen in ſolchem Falle ebenfalls geſchieht . “) Wel⸗

chen Nutzen ſolche forcirte Ausfuhren bringen , zeigt das Bei⸗

tniſſe ſich die Absdts
n gewiſſeer Beziehung

Waare der ganze
ber auch nich ſo liegt darin kein

den ganzen vom Rohſtoff bezahlten Zoll

ick zu erſtatten .

In dieſem Falle wäͤre klar , daß die Fabrication fuͤr das Aus⸗

land nur auf Unkoſten der Finanz caſſe beſtehen nte , welche da—

durch eben ſo viel verloͤre , als der Zoll von der Zuckerconſumtion
beträgt , welche der zuruͤckgebliebene Syrop erſet

Wir wiſſen recht wohl , daß wir durch dieſe Behauptungen wit

faſt allen beſtehenden aleß bungen in ruch gerathen . Al⸗

lein es will uns faſt ſcheinen , daß der ; anz eigentlich dazu

beſtimmt ſey , den Zollg gedur gen zu Veranlaſſung
nziellen Intereſſ wird indeſſen

ſer Seire kein Nachtheil drohen , da faſt groͤßern Nach⸗

en von der raffinirten Waare ungleich hoͤhereZoͤlle als von

Rehsucker erheben .

—

W3Wan

fen



ſpiel Frankreichs , das nach langer Selbſttaͤuſchung bereits be—

deutende Ruͤckſchritte gemacht hat .

Wir koͤnnen dieſe Materie nicht verlaſſen , ohne den Ein⸗

fluß hoher Beſteuerung der Kolonialwaaren auf den Gebrauch
von einheimiſchen Stoffen an deren Stelle , kurz zu be⸗

ruͤhren .

Die Productton der ſogenannten Kaffeeſurrogate wird ,
wie die Erfahrung lehrt , durch die Beſchraͤnkung des Kaffeever⸗

brauchs nicht befoͤrdert .

Sie ſind nicht geeignet , den Kaffee zu erſetzen oder entbehrlich

zu machen , ſondern dienen als Beimiſchungen , an die ſich der

Geſchmack ſeit laͤngerer Zeit in manchen Gegenden gewoͤhnt hat —

Im ſuͤdlichen Deutſchland namentlich hat man wahrge —

nommen , daß mit dem Sinken der Kaffeepreiſe und dem Wachs⸗

thum der Conſumtion die Production und Conſumtion des Ci⸗

chorienkaffees gleichmaͤßig zugenommen hat . Von einer hohen

Beſteuerung des Kolonialkaffees kann man daher keinen Vortheil

fuͤr die einheimiſche Production , aber von den Fortſchritten die —

ſer Production auch keinen Nachtheil fuͤr die Vereinskaſſe durch

Schmaͤlerung des Zolleinkommens von Kolonialkaffee erwarten⸗

Anders verhaͤlt es ſich mit dem Runkelrübenzucker⸗

Wenn auch dieſe Fabrikation zur Zeit noch kein ſo vollkomme —

nes Product , wie die Raffinerien des indiſchen Rohzuckers lie —

fern ſollte , ſo befriedigt ihr Erzeugniß doch daſſelbe Beduͤrfniß .

Die Erfahrung Frankreichs und Rußlands zeigt , daß eine hohe Be —

ſteuerung des Kolonialzuckers der Fabrikation des einheimiſchen Pro —

dukts eine große Ausdehnung geben kann , und eben ſo gewiß iſt

es , daß , unter ſonſt gleichen Umſtaͤnden , die Conſumtion des frem⸗

den Zuckers im naͤmlichen Verhaͤltniſſe 1555 men muß , in 3
die Production und der Verbrauch des einheimiſchen



in welcher Geſtalt er con “ umirt werden mag , zunimmt , und

daß in dem naͤmlichen Verhaͤltniſſe auch die Einnahmen der

Zollkaſſen ſich vermindern . Manche halten nun die Befoͤrderung

des Anbaues der Runkelruͤben und deren Benutzung zur Zucker⸗

fabrikation fur eine ſehr heilſame , dem Ackerbau und der Pro⸗

duction uͤberhaupt nuͤtzliche Maßregel ; die faſt jaͤhrlich wachſen⸗

den Zufuhren an Kolonialwaaren machen ſie beſorgt ; ſie fuͤrch⸗

ten eine allmaͤhlige Verarmung ; die raſche Entwickelung der

neuen Welts die nach ihrer Anſicht uͤber kurz oder lang zu er —

wartenden Umwaͤlzungen in dem britiſchen Kolonialſyſtem und

außereuropaͤiſchen Laͤnderbeſitz , laſſen ſie Gefahren fuͤr Europa

erblicken , welche bei guter Zeit noch abzuwenden , es in ihren

Augen kein beſſeres Mittel gibt , als auf den Verbrauch der

Erzeugniſſe fremder Welttheile zu verzichten , an die Stelle der

Baum wolle Flachs und Hanf , und an die Stelle des indi⸗

ſchen Zuckers unſete Runkelruͤben zu ſetzen .

Wir theilen keine dieſer Anſichten . Allerdings wuͤrde die

Production des Vereines einen bedeutenden Zuwachs erhalten ,

wenn man dem einheimiſchen Boden den ganzen Bedarf an Zucker

oder auch nur die Haͤlfte oder ein Drittheil deſſelben abgewoͤnne.

Dieſer Vortheil waͤre aber , ſo lange man denſelben nur der ho—

hen Belaſtung der fremden Zucker zu verdanken haͤtte, zu

theuer erkauft .

Wir muͤſſen auch hier wiederholen , daß alles was ſich

auch fuͤr den Schutz ſagen laͤßt, den man der einheimiſchen In⸗

duſtrie in einem Zweige gewaͤhrt , in welchem ſie ſich , bei gleicher

Geſchicklichkeit , mit gleichem Cluͤck und Erfolge wie die fremde

verſuchen mag, niemals von der Beguͤnſtigung einer Production

gelten kann , die bei der hoͤchſten Anſtrengung und bei der An —

wendung aller bekannten Mittel zur Sicherung ihrer Er⸗

folge , wenn auch ein gleich vollkommenes Erzeugniß doch nur

mittelſt es weit groͤßern Koſtenaufwandes , als das Auslandein

ſiefert . Ein Zoll , der dieſe Wirkung hervorbringt , wirkt auf



gleiche Weiſe wie eine Beſteuerung , deren Ertrag als eine Praͤ—
mie fuͤr die Ableitung der Kapitalien und Kraͤfte von einer ge—
winnreichen Unternehmung auf eine verluſtbringende . Es wer —

den ſich nur Unternehmer finden , wenn die Praͤmie die Ver —

luſte aufwiegt . Ein Tarif , der die Wirkung einer Abgabe von

78 Fr . von 100 Kilogr . Zucker hat , unterhaͤlt in Frankreich uͤber

200 Fabriken die 12,000,000 Kilogr . Runkelruͤbenzucker geben .
Sie wuͤrden ſicherlich nicht beſtehen koͤnnen , wenn der Zoll von

fremden , nicht aus franzoͤſiſchen Kolonien bezogenen Zuckern, “ )
Staͤtt 104 Fr . 50 Cent . nur 60 Franken betruͤge . Nimmt

man die Menge des Kolonialzuckers , den 12,000,000 Kilogr —

Ruͤbenzucker erſetzen , zu 9,000,000 an, ſo koſtet das Beſtehen

jener Fabricken die Staatskaſſe jaͤhrlich 5,400,000 Franken . Die

Konſumenten bezahlen diefe Summe in dem Preiſe der einhei⸗

miſchen Waare ; ſie wuͤrden, waͤre ihnen der Bezug oſtindiſcher

und amerikaniſcher Zucker gegen einen Zoll von 60 Franken zu

beziehen geſtattet , dieſelbe Summe in die Staatskaſſe liefern ,

und um den Betrag in ihren uͤbrigen Steuern erleichtert wer —

den. Wer wollte bezweifeln , daß die Verwendung einer jaͤhrli⸗

chen Summe von 55 Mill . Franken zu landwirthſchaftlichen

Verbeſſerungen , zur Urbarmachung , Entſumpfungen von Laͤn⸗

dereien , zu Waͤſſerungen und zur Verbeſſerung der Viehzucht
dem Ackerbau weit groͤßere Vortheile gewaͤhren wuͤrde, als der

Anbau von Runkelruͤben zu einer erzwungenen Fabrikation .

Ein hoher Zoll von dem fremden Zucker wird uns aus

dem Grunde , weil er die Erzeugung von Runkelluͤbenzucker

hervorrufen oder befoͤrdern koͤnne , niemals vortheilhafter , ſon⸗

dern vielmehr gerade dann minder bedenklich erſcheinen , wenn

er nicht hoch genug iſt , jene Wirkung in einem fuͤhlbaren Um⸗

fange hervorzubringen .

*) Wir erinnern , daß die Zucker aus den franzoͤſiſchen Kolonien um
30 Fr , von 100 Kilogr , theurer als die uͤbrigen ſind .



Nach unſerer Kenntniß von der Sache iſt nun in der

That ſelbſt im Deutſchland nicht zu beſorgen , daß der

Vereinszoll den Unterſchied uͤberwiege , welcher zwiſchen den

Preiſen des indiſchen Zuckers und jenen Preiſen beſtehet , um

welche der Runkelrͤͤbenzucker ausgeboten werden muͤßte , um ei⸗

nen nur einigermaßen bedeutenden Theil der Conſumtion aus —

zufuͤllen . “) ) Vielleicht macht die Fabrikation , die in neueren

Zeiten in Frankreich ſich verbeſſert hat , noch weitere Fortſchritte ;

man kann moͤglicherweiſe noch dahin gelangen , aus Runkelruͤ⸗

ben oder einem andern Stoffe , den der Boden des mittlern

Europas liefert , eben ſo guten und wohlfeilen Zucker als aus

indiſchem Rohzucker ſtellen . Es iſt zweckmaͤßig hieruͤber

Verſuche anzuſtellen ; allein dieſe köͤnnen an einigen Anſtalten

vonstuͤchtigen Chemikern mit einem geringern Aufwande , als

jaͤhrlichen 5ö —6 Mill . Franken angeſtellt werden . Der Verein

braucht ſogar dafuͤr gar nichts auszugeben , da man an ſo vie —

len Orten des Auslandes die Auslagen macht , und was man

dort erlernt , auch fuͤr uns gewonnen iſt . Erreicht man das

Ziel , ſo wird der einheimiſche Zucker ſo leicht wie der Fremde

eine Conſumtions - Auflage ertragen koͤnnen , und dann

mag den fremden noch eine kleine Zuſatzſteuer treffen .

Im ͤbrigen ſind wir ſo weit entfernt , durch die jaͤhrlich

wachſende Einſuhr von Kolonialwaaren erſchreckt zu werden , daß

wir vielmehr in dem Verbrauche dieſer Produkte den

maͤchtigſten Hebel des Handels und der Induſtrie

Europas , und in dem Wechſelverkehre , dem er Nahrung

gibt , einen ſichern Leiter der Civiliſation erblicken . Wir

beſorgen auch nicht , daß der Welthandel , mit deſſen Aufbluͤhen
die fortſchreitende Entwickelung der menſchlichen Kultur ſo in —

„) Im ſuͤdlichen Deutſchland vernimmt man bis jetzt noch nichts von
einer erheblichen Erweiterung der Runkelruͤbenzucker - Production .
In Boͤhmen ſoll ſich aber ſeit dem Jahre 1832 die Zahl der Fa⸗
bricken , welche Runkelruͤbenzucker liefern , von 9 auf einige zwan⸗
zig vermehrt haben .



nig verflochten iſt , durch Ereigniſſe , die von dem Willen Eu⸗

ropas unabhaͤngig ſind , die breite Baſis verliere , die er in den
drei Hauptzweigen , Zucker , Kaffee und Baumwolle findet .

Der Sturz der Kolonialſyſteme , der Untergang der Herr⸗
ſchaft der Briten , Franzoſen und anderer europaͤiſcher Staaten
in fremden Welttheilen , wuͤrde die Verſorgung unſerer Maͤrkte
und einen gewohnten mittelbaren oder direkten Verkehr einige
Zeit unterbrechen aber ſchwerlich auf dauernde Weiſe gefaͤhrden .
Hat doch die Losreißung der nordamerikaniſchen Staaten von
dem Mutterland die Vermehrung eines fuͤr beide Welttheile
nuͤtzlichen Waarentauſches nicht gehindert . Von Jahr zu Jahr
ſahen wir vielmehr die wechſelſeitigen Bezuͤge wachſen . Ebenſo
hat ſeit Vernichtung der ſpaniſchen und portugieſiſchen Macht
auf dem Feſtlande Amerikas , obwohl die Production des Gol⸗
des und Silbers abgenommen , doch der allgemeine Handel Eu⸗

ropas mit Braſilien , Mexiko und den ſuͤdlichen ſpaniſchen Pro⸗
vinzen eine groͤßere Lebhaftigkeit erreicht , und wird ohne Zwei⸗
fel noch weit raſchere Fortſchritte machen , wenn jene Laͤnder
einmal der Ruhe und geſetzlichen Ordnung ſich erfreuen . “)

' ) Mit dem Verluſt von Domingo für die Herrſchaft der altenWelt war zwar eine bedeutende Schmaͤlerung der Productenmaſſeverbunden , welche dieſe Inſel vor der franzoͤſiſchen Revolution in
den europäiſchen Handel ſtürzte . Sie liefert keinen Zucker mehr,während ihre Ausfuhr vor 1789 ohngefaͤhr 141,000/000 engl . Pf .
betrug . Die Ausfuhr an Kaffee iſt von 77,000,000 Pfund auf
32,000,000 ; an Baumwolle von 7,000,000 Pſd . auf 620,000 Pfd⸗
gefallen . Allein andere Länder haben dieſen Verluſt reichlich er⸗
ſetzt ; und es iſt kein Zweifel , daß , wenn in Amerika auch die
Production des Zuckers und der Baumwolle fuͤr den Verbrauch von
Europa durch die Fortdauer der Sclaverei der Neger , was wir
nicht glauben , bedingt ſeyn ſollte , und die Freiheit der farbigen
Menſchen dort allerwärts proclamirt würde , Europa ſich nicht in
Verlegenheit befaͤnde , ſondern ſeinen ganzen Bedarf aus Oſtindienund Aſien uͤberhaupt , um kaum erhoͤhte Preiſe beziehen koͤnnte,und alsdann um ſo viel mehr von den Er niſſen ſeiner Indu⸗
ſtrie dorthin abſetzen würde . Wie wenig uͤbr gens die Fortſchritteder Zuckerproduktion nicht durch die Sclavenarbeit bedingt ſind ,
hat man insbeſondere in Mauritius erfahren , wo die Zuckercultur
zum Theil durch freie aus China und dem indiſchen Archipel her⸗



Daß wir nicht mehr Erzeugniſſe fremder Welttheile ein —

fuͤhren und verzehren , als wir bezahlen koͤnnen , dafuͤr braucht

man nicht zu ſorgen , da nichts ſchneller ſich von ſelbſt corrigirt ,

als eine , das Maaß der Gegenwerthe uͤberſteigende Einfuhr ;

daher ſind auch alle Prophezeiungen uͤber Entleerung des Geld —

marktes und uͤber allgemeine Verarmung , womit man ſeit 20

Jahren ſich unaufhoͤrlich geaͤngſtigt hat , durch die Erfahrung

Luͤgen geſtraft worden . Die Einfuhr und der Verbrauch an

Colonialwaaren hat ſeither reißende Fortſchritte gemacht , und

wenn auch fruͤher vom Jahr 1817 bis 1825 Urſachen ganz

anderer Art eine Verminderung der Circulationsmittel auf eine ,

in einer Reihe von Jahren ſehr fuͤhlbare , Weiſe hervorgebracht

hatten , ſo haben ſich doch ſeit dem Jahre 1825 , unter fortdau —

erndem Steigen der Zufuhren an Kolonialwaaren , die Verhaͤlt⸗

niſſe des Geldmarktes fortſchreitend verbeſſert . Wenn es nicht

moͤglich iſt , uͤber die wachſende Einfuhr ganz genaue Nachwei⸗—

ſung zu geben , ſo findet man doch in den Ueberſichten , welche

die großen Waarenhaͤndler in den bedeutendern europaͤiſchen

Seehaͤfen am Schluſſe jeden Jahres auszugeben pflegen , ſchaͤtz—

bare Daten zu annaͤhernder Berechnung .

Im Jahre 1814 , als die europöiſchen Haͤfen nach der

Reihe ſich oͤffneten , durfte man gleichwohl den Verbrauch aller

europaͤiſchen Laͤnder nicht viel hoͤher, als die damaligen Bezuͤge

Großbritanniens annehmen , welche an Zucker auf 4,035,323

engl . Centner oder 204 Mill . Kilogr . , an Kaffee auf 60 Mill .

Kilogr . ſich beliefen ) .

beigezogene Arbeiter betrieben wird . Wahrſcheinlich iſt es , daß

kuͤnftig die Continente von Amerika und Aſien einen fortſchreitend
wachſenden Antheil an der Verſorgung Europas mit ſogenannten
Colonialwaaren nehmen werden .

) Waͤhrend der Jahre 1810 — 14 in welchen faſt ausſchließlich nur

britiſche Schiffe die weite Fahrt in fremde Welttheile wagen durf⸗

ten , betrug der Durchſchnitt der brittiſchen Bezuͤge an Zucker

4,001,165 Etr . und an Kaffee fuͤr das eigene Land und fuͤr das

uͤbrige Europa jaͤhrlich nur 706,297 Ctr . oder 35,879/000 Kilogr .
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Nach Berechnungen , in welchen ſich alle Zwiſchenſendun⸗
gen von einem Seehafen zum andern ſorgfaͤltig ausgeſchieden
finden , wurden von ſaͤmmtlichen engliſchen , ſtanzoͤſiſchen und

niederlaͤndiſchen Haͤfen , von den Hanſeſtaͤdten , von Kopenha⸗
gen , Petersburg und Trieſt , aus den Erzeugungslaͤndern direct

bezogen :

in den Jahren an Zucker an Kaffee
1826 5,100,000 Ctr . 1,533,000 Ctr . ( zu 112
1827 5,130,000 „ 2,017,200 „ engl . Pf . )
1828 7,320,000 „ 2,101,000 „
1829 7,435,000 „ 2,019,000 „
1830 7,642,800 „ 2007,500 „
1831 515,000 „ 1,799,000 „

1832 5700J000 „ ee ,

Kaum darf man bezweifeln , daß die britiſchen Bezuͤge
im Jahre 1814 dem ganzen Verbrauche Europas naͤher kamen —

als die Zufuhren von 1826 —32 nach den hier genannten

*) Die Bezuͤge der verſchiedenen Haͤfen wurden im Jahre 1832 an⸗
gegeben wie folgt :

Zucker . Kaffee.
Antwerpen 8 180,000 Etr . 148,000 Ctr .
Sämmtliche hollaͤndiſche Haͤfen 750,000 „ 480,000 „
Hamburg 8 1,120,000 „ 500,000 „
Bremen 8 280,000 „ 20,000 „
Kopenhagen 5 130,000 „ 30,000 „
St . Petersburg . 460,000 „ 19,000 „
Havre u. f. f. 8 8 1737760009 „ 240,000 „

Trieſt 5 445,000 „ 240,000 „
Engliſche Seehaͤfen 4,660,000 „ 440,000 „

7,700,000 Ctr . 2,217,000 Ctr .
oder 390,000,000 Klgr . 112,401,900 Klgr .

Dieſe und obige Zahlen entlehnten wir britiſchen Handelsbe⸗
richten .

Leicht begreiflich giebt es Varianten . So finden wir in andern
Nachrichten die directen Zufuhren an Kaffee nach Hamburg mit
24 Mill . Kilogr . etwas niedriger , die Bezuͤge von Bremen mit
7 Mill . Kilogr . dagegen um eben ſo viel hoͤher angegeben . Eben
ſo finden wir auch fuͤr die hollaͤndiſchen Haͤfen hoͤhere, dagegen
fuͤr Antwerpen um nahe denſelben Betrag niedrigere Angaben .
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Haͤfen, welche indeſſen gewiß nicht viel weniger als 5 des eu⸗

ropaͤiſchen Bedarfs unmittelbar von den Erzeugungslaͤndern em⸗

pfangen .

Wenn man aus den Zufuhren , und den , zu Anfang

und zu Ende jeden Jahres in den Seeplaͤtzen verbliebenen Vor —

räthe den Verbrauch auf dem Markte derſelben berechnet , ſo

ergeben ſich als ſolche :

in den Jahren Etr . Zucker . Ctr . Kaffee .

1826 5,577,000 1,407,800

1827 4,989,000 1,814,600

18²8 6,958,000 2,052,100

1829 7,188,000 2,137,000

1830 7,417,200 2,096,500

1831 7,761,400 2,006,000

1832 7,332,000 1,993,000

Nach den Durchſchnitten der Jahre 1826 und 1827 und

der Jahre 1831 und 1832 zeigt ſich beim Zucker , ſeit 8 Jahren ,

eine Vermehrung der Zufuhren um 48 und des Verbrauchs um

42 Proc . )

„ ) Nach Nachrichten , die bis zu dem Jahre 1825 reichen , berechnete

18 Alex. v. Humboldt Voyages aux regions Ecktinoxiales
u nouveaux continent . t . XI . et XII . ) die Maſſe der Zucker ,

welche die Erzeugungslaͤnder dem allgemeinen Handel uͤbergaben ,
auf 405 Mill . Kilogram , wozu lieferten

Kilogram .
die engliſchen Antillen . 8 165,000,000
die ſpaniſchen 4 8 . 62,000,000
die franzoͤſiſchen . 42,000,000

die holandiſchen, büniſher u . ſchwediſchen 18,000,000
Braſilien . 125,000,000
das engliſche , franzöſiſche u.

holändiſche Guiana 40,000,000
Louiſiana . 13,000,000

Oſtindien , Mauritius u. Bourbon 30,000/000
405,00,000

davon wurden 38 Mill . Kilogr . fuͤr die Conſumtion der vereinig⸗

ten Staaten und das britiſche Nordamerika und von dem Reſt von

457 Mill . Kilogram⸗



Allein die direkten Bezuͤge des Continents haben in einem

weit ſtaͤrkern Verhaͤltniß zugenommen ; ſie ſtiegen von 1826

bis 1832 von 1,560,000 Centner auf 3,040,000 , alſo beinahe

1) für Frankreich und Großbritannien . . 2042 Mill . Kilogr .
2) fuͤr die Niederlande , Deutſchland, DDaͤnemark ,

Schweden , die Schweiz, Italien , Spanien
und Portugal . 1

3) fuͤr Rußland , Polen , Maͤhren , ungarn un
die 8 3 2 77

J) fuͤr die Littoral ⸗Bevölkerung von Klein⸗
aſien und Nordafrikknn 6 „ —

gerechnet .

Mc. Culloch gibt die Ausfuhr aus den Erzeugungslaͤndern
nach dem europaͤiſchen und nordamerikaniſchen Markte uach dem

dreſtährigen Durchſchnitte von 1828 — 30 an :
fuͤr das britiſche Weſtindien , Demerary und

Betbice uůßůßnßn 3393990 Lonnen
fuͤr die Inſel Mauritius u 25,000
fuͤr Bengalen , Bourbon und Javea 30,000
für Cuba und Portorico . 95000
fuͤr das franzoͤſiſche , daͤniſche und holläͤndiſche

Weſtindienmnn 95,000 15
fSiltlil 75

507½00 „
hiezu kommt die Production von Louiſiana . 40,000 7

548,000 Tonnen
oder 355,672,000 Kilogr .

In der erſten Berechnung iſt die Ausfuhr von Braſilien mit
12 Millionen Kilogramm ( wohl nach dem Reſultat einzelner be—

ſonders guͤnſtiger Fahreh bedeutend uͤberſchäͤtzt. Sie belief ſich im
Jahr 1830 auf 70,000 Tonnen , während ſie im Jahr 1814 nur
1 30,000 Tonnen im Jahr 1822 zu 40,000 Tonnen angegeben
wurde. Reducirt man das erſte Reſultat von 495 Millionen Ki⸗

logramm hiernach um 54 Millionen , ſo wuͤrde die Vermehrung
in wenigen Jahren 107 Millionen Kilogramm betragen haben .
In Handelsberichten finden wir aber fuͤ das Jahr 1830 die Aus⸗
fuhr der Erzeugungslaͤnder nebſt der Production von Loui⸗
ſiana zu 563,000 Tonnen lungefaͤhr 470 Millionen Kil
angegeben , wornach eine Vermehrung von ungefaͤhr 130 Mill .
Kilogramm erſcheint .

Mit wenigen ( vorzuͤglich fuͤr die groͤßern Inſeln im britiſchen
Weſtindien gektenden ) Ausnahmen zeigte ſich allerwaͤrts eine raſche
Vermehrung der Production und der Ausfuhr , welche aber zum
Theile wegen des Schleichhandels nicht geuau zu ermitteln iſt .



—
auf das Doppelte oder um ohngefaͤhr 75 Millionen Kilogramm ,
und nach dem Durchſchnitte der Jahre 1826 und 27 und der

Jahre 1831 und 32 von 1,705,000 auf 2,860,000 oder um

67 Procent ; waͤhrend die direkten Zufuhren aus den E zeug⸗

ungslaͤndern nach Großbritannien gleichzeitig noch in einem

So ſchaͤtzte man die Ausfuhr von Cuba , die im Jahr 1827 nach

den Zollregiſtern , 16 Arroben zu 375 Pfund gerechnet , 146,973,100

Pfd . nnd nach dem wirklichen Gewicht von ungefaͤhr 400 Pfd⸗

fuͤr 16 Arroben 156,158,924 Pfd . betrug , auf 200 Millionen Pfd .

Im Jahr 1832 wurde ſie nach Handelsbriefen zu 2/000,000 Cent⸗
ner oder 224 Mill . Pfd . angegeben .

Die reißendſten Fortſchritte machte die Production von Mau —

ritius . Die Ausfuhr betrug :

Im Jahre Pfund Im Jahre Pfund

1812 5,000,000 1827 40,616,254

1818 8,000,000 18²8 48,638,780

18²⁴ 24,000,000 1830 54,356,512

In Surinam ſtieg die Ausfuhr vom Jahr 1816 bis 1824 von

11,052,750 Pfd . auf 22,864,433 Pfd . Sie betrug :

Im Jahre Pfund Im Jahre Pfund

18²⁵ 23,815,707 1829 29,567,291
18²6 21,927,145 1830 32,351,051

Waͤhrend die Production von Louiſiana im Jahre 1810 auf 5

Millionen Kilogramm , im Jahr 1824 auf 13 Mill . Kilogr . ge⸗
ſchaͤtzt wurde , finden wir die Ausfuhr von Neuorleans nach den

noͤrdlichen Staaten der Union im Jahr 1829 auf 1 Mill . Centner

( 50,700,000 Kilogramm ) , im Jahr 1832 auf 843,000 Centner

( 41,740,100 Kilogr . ) angegeben . Der Verbrauch der vereinigten
Staaten iſt aber auf 70,000 Tonnen oder 71 Millionen Kilogramm
geſtiegen .

Auch in den franzoͤſiſchen Kolonien fand eine bedeutende Ver⸗

mehrung der Production ſtatt .

Die Ausfuhr ſtieg : Mill . Kilogr .
in Quadeloupe von 1818 bis 1827 von . . . 24 auf 32
in Martiniqui — 1822 — 1828 von . . . 18 auf 27

in Bourbon 180 188 % nß⸗ß

Die Ausfuhr von 1833 betrug 325 , 22 und 195 Mill . Kilogr .
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ſtaͤrkern Verhaͤltniſſe ( 3,600,000 : 4,660,000 ) als die britiſche

einheimiſche Conſumtion gewachſen iſt , und die Zwi —

ſchenſendungen von den engliſchen Haͤfen nach den Conti —

nentalhaͤfen ſich daher edenfalls eher vermehrt , als vermindert

haben .

Es iſt hiernach nicht unwahrſcheinlich , daß die Conſum —
tion des noͤrdlichen und mittlern europͤͤiſchen Continents ſeit
1826 um 4 bis à zugenommen , und da die Zunahme des

Verbrauches in Frankreich weit unter dieſem Mittel ſteht , die

Conſumtion der deutſchen Laͤndern, der Niederlanden und der

Schweiz ſelbſt noch groͤßere Fortſchritte gemacht habe .

Auch an den wachſenden Kaffeebezuügen ſcheinen die

deutſchen Maͤrkte einen verhaͤltnißmaͤßig ſtaͤrkern Antheil ge⸗
nommen zu haben . Was ſaͤmmtliche oben genannte Haͤfen im
Mittel der Jahre 1831 und 1832 ( mit 2,008,000 Centner ) erhiel —
ten , uͤberſteigt die direkten Zufuhren vom Jahre 1826 um un⸗
gefaͤhr 30 pCEt. Die britiſche Conſumtion hat nun zwar in
einem ſtaͤrkern Verhaͤltniſſe zugenommen , indem ſie von 1826
bis 1831 und 32 von 13,199 , 235 Pfd . auf 22,715 , 807 und
23,329,600 Pfd . ſtieg . Dagegen hat , wie wir oben geſehen ,
die franzoͤſiſche Conſumtion in dieſer Periode keinen bedeuten —
den Zuwachs erhalten . Jene Haͤfen, welche hauptſaͤchlich den
deutſchen Markt verſorgen , Antwerpen , die hollaͤndiſchen See —
haͤfen , die Hanſeſtaͤdte und Trieſt haben aber nach dem Durch —
ſchnitte der Jahre 1831 und 32 mit 13,265,000 Centner 40
Procent mehr , als im Jahr 1826 , direkt bezogen . Dabei iſt
zu beruͤckſichtigen, daß die Handels - und Seegeſetze Englands
und Frankreichs den Zwiſchenſendungen nach ihren Haͤfen
hinderlich ſind , die deutſchen und hollaͤndiſchen Plaͤtze aber , ſo
wie ſie Kolonialwaaren zur See nach andern Laͤndern , nament —
lich nach den nordiſchen Reichen , ausfuͤhren , auch Zwiſchen —
ſendungen hauptſaͤchlich aus England erhalten.
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Im Jahr 1833 waren zwar die Zufuhren ſowohl an

Zucker als hauptſaͤchlich an Kaffee ( in Folge der unterbrochenen

Verbindung mit Java und aus andern Urſachen ) weit geringer ,

als im Jahr 1822 ; allein dagegen verminderten ſich die Vorraͤthe

in den Seeplaͤtzen ſo wie auf den Binnenmaͤrkten in einem

Verhaͤltniſſe , das nicht fehlen konnte , die Nachfrage in den

Erzeugungslaͤndern wieder zu verſtaͤrken. “)

„) Die ganze Quantitaͤt Kaffee , welche die Erzeugungslaͤnder
dem allgemeinen Handel uͤberliefern , finden wir in Handelsberich —
ten , mit Ausſchluß Arabiens , im Jahr 1830 angeg

Oſtindien . 1 8 5
Suͤdamerika 34,000
St . Domingo . 14,000 (S3 3
Cuba und Portorico . 8 . 20,000 2 3 3

Britiſche Beſitzungen in Amerika 10,000 8 2 2
Hollaͤndiſche Beſitzungen in Amerikan. 8 8
Franzoͤſiſche Kolonien u. 868,6600

zuſammen . 115,000

Me. Culloch gab im Jahr 1831 die jaͤhrliche Ausfuhr an :

von Arabien 5 12,000 Tonnen

„ Javs 8 19,000 1
„ Sumatra und andern Theilen Indiens 6) 000 5
„ Braſilien und dem uͤbrigen Suͤdamerika 32,/000 15
„ St . Domingo 15,000 5
„ Cuba 5 8 14,000 4

Britiſche weſtindiſche Kolonien 2 12 . 500 1
Hollaͤndiſche 4,,000 4
Franz . weſtindiſche Kolonien und Bourbon —8,000 25

123,500 Tonnen

Abgeſehen von minder bedeutenden Auslaſſungen , iſt die Einfuhr

einiger Laͤnder zu nieder ( gegen die erſte Angabe um 3,500 Tonnen )
dagegen die der franz . Kolonien um ungefaͤhr 50pCt . zu hoch berech —
net . Die Nachfrage gibt Me. Culloch nach der Conſumtion
der letzten Jahre an :

fuͤr Großbritanien 5 8
„‚Hdie Niederlande und Holland .

Deutſchland und die Läͤnder des balti —

ſchen Meeres 8

„ „ Frankreich und die Laͤnder des Mittel⸗
meeres , Italien , Spanien , Kuͤrkei,
die Levante ꝛc. 5 28,500 „

„ Nordamerika 5 2 180 5
ä — —4ẽ!ä— —u—

10,000 Tonnen
40,2 0

„
32,000 „

129,200 Tonnen



— 24ꝗ

Wenn nun die mitgetheilten Zahlen auch keinen genauen
Maßſtab zur Beurtheilung des Verbrauchs der Binnenmaͤrkte
geben , ſo mag man daraus doch leicht mit mehrerer Sicherheit
auf die Groͤße und die Zunahme der Conſumtion auf dem
deutſchen Markte ſchließen , als aus den Zollregiſtern der ein —
zelnen Laͤnder.

Das ſchon in den erſten Friedensjahren ſogleich eingetre⸗
tene und ſeither fortgeſchrittene Wachſen der Nachfrage nach
Kolonialproducten hat Europa aber ſo wenig geſchadet , daß
der den Erzeugungslaͤndern dadurch gegebene Reitz zu vermehr⸗
ten Anpflanzungen in Verbindung mit andern Umſtaͤnden in

Nach dieſen Angaben mußte eine bedeutende Abnahme der
Vorraͤthe erfolgt ſeyn , und war eine Reduction des Verbrauchs
zu erwarten , zumal , da von der Ausfuhr aus arabiſchen Haͤfen
vielleicht nur 7 — 8000 Tonnen ihren Weg nach den hier
genannten Maͤrkten fanden . Die Vorraͤthe hatten ſich im Jahr
1831 auch in der That in den obengenannten europaͤiſchen Haͤfen
um ungefähr 200,000 Centner vermindert . Allein im Jahr 1832
waren die Zufuhren aus den meiſten Erzeugungslaͤndern ſtaͤrker
als je zuvor , ohne ſehr fuͤhlbaren Einfluß auf die Preiße , dage⸗
gen verminderten ſich die Bezuͤge wieder im Jahre 1833 .

Daß der fuͤr Holland und Belgien mit nahe an 41 Millionen
Kilogramm angegebenen Verbrauch (nathe 7 Kilogr . auf den Kopf )
ein Irrthum und groͤßtentheils fuͤr Deutſchland zu rechnen iſt ,
brauchen wir deutſchen Leſern nicht zu ſagen . Conſumtion
von Nordamerika wurde im Jahr 1832 auf 60 Millionen Pfund
oder 27 Millionen Kilogramm , alſo um 50 PCt . hoͤher berechnet ,
als ſie Mr . Culloch ſchaͤtzt.

Cuba hatte im Jahr 1800 nur 80 , im Jahr 1817 779 , im
Jahr 1827 aber 2607 Pflanzungen . Von Havannah wurden im Jahr1804 14 Millionen Pfund ; von 1815 bis 1820 im Durchſchnitt
jaͤhrlich 18,186,200 Pfd . , im Jahr 1827 35,837,175 Pfd . und vonder Inſel uͤberhaupt 50,039,581 Pfd . ausge fuͤhrt , wozu noch eine
bedeutende Exportation des Schleichhandels kam.

Die Ausfuhr von Braſilien hat ſeit einer kurzen Reihe von Jah⸗
ren reißende Fortſchritte gemacht . Die Ausfuhr von Rio allein ſtieg
von 1821 — 1830 von 7500 Tonnen auf 28,000 Tonnen . Im
Jahr 1827 betrug die Geſammtausfuhr 67,896,800 Pfd .

16
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ſeinen ſpaͤtern Folgen vielmehr fuͤr die europaͤiſchen Conſumen —

ten ſich ſehr beilſam erwies .

Nach Aufhebung der Continentalſperre erzeugte naͤmlich

zunaͤchſt das damit verbundene Sinken der Continental⸗

preiße jene ſteigende Nachfrage nach Kolonialartikeln , die

eine Steigerung der Preiße der Kolonialwaaren ſowohl

in den Erzeugungslaͤndern , als in Großbritannien ,

deſſen Verbindung mit denſelben nicht unterbrochen war , her⸗

vorbringen mußte . Dieſes Steigen der Kolonialpreiße gab

nur einen verſtaͤrkten Antrieb zur Vermehrung des Anbaues .

Schneller konnte die Zuckerproduction die wachſende

Nachfrage befriedigen , als die Production des Kaffees ,

deſſen Anbau erſt im vierten Jahre eine volle Ernte gibt , und

daher nicht auf gleiche Weiſe dem Begehr und dem Wechſel

der Preiße angepaßt werden kann . Naturgemaͤs folgte daher

( unter den gewoͤhnlichen, vom Wechſel der Fruchtbarkeit der

Jahre abhaͤngigen Schwankungen ) zuerſt der Erweiterung der

Zuckerproduction , ſodann ſpaͤter dem vermehrten Anbau des

Kaffees ein Sinken der Preiße , und zwar in einem Verhaͤlt⸗

niß , wornach Europa fuͤr ſeine faſt verdoppelten Bezuͤge jetzt

ſchwerlich im Ganzen mehr als in den erſten Friedensjahren

bezahlt . “)

*) 1. Fallen der Cotinentalpreiße nach Aufhebung

der Continentalſperre auf dem Frankfurter Markte :

Zucker , Melis per Centner :

Juli 1810 J Aug . 1811 Jan . 1812 Sept . 1815 [ Dec . 1817 ] Aug . 1819

Rl. Rl. Rl. Rl . Rl. Rl .

104 — 1101117 — 1221113 — 1151 44 — 46 l35 —37 128 —31

Kaffe gleiche Sorten per Pfund :

Domingo ü
Er. kr. Er kr. kr. kr.

94 — 98 1105 — 114 ( 132 — 134 ,

Surinam 26 —37 [25 —36ſ40 — 50

96 — 100109 135 136
Cherilon

95 1106 133 30⁰ 27 — 28142 — 45

N

gel



Dieſes Sinken der Preiße macht nun einen hohen Zoll
ertraͤglicher.

Auſſer den allgemeinen Urſachen der Preißverminderung
gibt es aber noch eine andere , die für Deutſchland ſo

2. Steigen der Preiße in den Erzeugungslän⸗
dern nach Aufhebung der Continentalſperre .

Auf dem Londoner Markte , deſſen Preiße zugleich als die Re —
praͤſentanten der Kolonialpreiße gelten konnten , ſtiegen vom Mai
1812 bis Auguſt 1817 die Preiße vom Zucker :

aus Havannah

weißer per Centner von . 54 —64 auf 70 — 74 Schl .blonder und gelber „ 33 —38 auf 52 — 54
aus Braſilien

7

weißer 15 38 —48 auf 58 — 65 „blonder und gelber „ ö 24 —36 auf 45 — 48 „
Die Kaffeepreiße ſtiegen vom Mai 1812 bis September 1820 :

Domingo von . 50 —56 auf 129 —131 Schl .
Braſilien von 652 — 54 auf 128 —129 —

Die fruͤher eingetretene Herabſetzung der Zuckerpreiße hatte ver⸗
moͤge der Wechſelwirkung des Verbrauchs von Zucker und Kaffee ,
indem ſie einen Beſtandtheil eines zuſammengeſetzten Getraͤnkes ,
wohlfeiler machte , zugleich einen verſtaͤrkten Einfluß auf die Nach⸗
frage nach dem andern Beſtandtheile , dem Kaffee . Es iſt daher
leicht erklaͤrlich , daß die Continentalpreiße von 1815 bis 1820 , ob⸗
wohl ſie weit unter den Preißen zur Zeit der Continentalpreiße ſtehen
blieben , unabbaͤngig von der wechſelnden Fruchtbarkeit der hohen ,
ſich in den erſten Friedensjahren ( wie die Ueberſicht unter 1 zeigt )
zum Steigen neigten , bis der vermehrte Anbau ſeine Wirkung
aͤußern konnte .

3. Fallen der Preiße der Erzeug ungsläͤnder
und der Continentalpreiße nach Ablauf der erſten Frie⸗
densjahre bis zu der neuern Zeit . Auch hier koͤnnen Londoner Preiße
als Repraͤſentanten dienen .

Zuckerpreiße in Schilling per Centner :

Aug . 1817 [ Aug 1819Mai 18223Febr . 1830jFebr 1833
Melis 72 8054 76 [ 38—45 [ 36—42 l30 —39
Havannahweißſ 70 —74 46 — 59 [ 32— 40 44 — 5028 —37
gelb u. braun [52 — 54 38 — 4424 — 28 22 — 27 21 — 27
Braſilien weißſ 58 — 65 [ 43 — 52 30 — 37 24— 38 22 — 30
gelb u. braun [ 45 — 48 34 — 40 20 —28 15 —22 20 — 23

¹
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wie fur alle jene eurspaͤiſchen Laͤnder , welche ohne Ruͤckſicht

auf die Herkunft der Waare , den gleichen Zell erheben , die

Anſchaffung der Kolonialwaaren wohlfeiler macht . Die ?

ſache , woraus wir dieſe Wirkung ableiten , haben wir bereits

angefuͤhrt . Sie beſteht in den Mißgriffen der Kolonialpolitik ,

welche durch Beguͤnſtigungen der Kolonien die natuͤrlichen Preiße

der Erzeugniſſe derſelben erhoͤht und durch Zuſatzzoͤlle , welche

fremde Producte treffen , deren Preiße druͤckt.

hat⸗ι

Die Beſitzer von Zuckerpflanzungen in den franzoͤſiſchen
ſit zune

Kolonien verdanken , wie wir geſehen , der Geſetzgebung des

Mutterlandes einen Monopolpreis , welcher die Preiße , den

Im Monat Mai wurden notirt :

weiß gelb braun

Havannah zu . 274 — 31 Schl . 24 — 267 23 — 24

Begſilien zu : : ; 2 22 . — 23 20 — 22

Kaffeepreiße in Schilling per Centner :

Sept . 1820Mai 1822 April 1825ʃFebr . 1830ſFebr . 184

Domingo 129 —131 96 — 109 66 —72 31 —3454 — 4

Braſilien . 128 — 129 98 —106 66 — 68 29 —38 [ 48— 57

Jamaika . 11274 - 146 97 151102 —116 33 — 72 J75 — 8

Im Mai 1834 wurden notirt :

Domingo zu 52 — 54 Schilling . Braſilien zu 51 — 58. Jamaika

zu 50 —98 Schilling per Centaer .

Die Schwankungen in dem Preißverhaͤltniſſe der Kaffee verſchie⸗
dener Erzeugungslaͤnder ruͤhren nicht allein von der wechſelnden

Fruchtbarkeit der Jahre , ſondern auch von dem Umſtande her , daß

bisweilen beſſere oder geringere Sorten fehlen , oder ganz vorzuͤg⸗

auserleſene , oder unreine Waare auf den Markt kommt .
liche

Im Jahr 1830 waren die Preiße ſo tief geſunken , daß die Pflan⸗

zer in manchen Erzeugungsländern in Verlegenheit gerielhen , zur

rmehrung des baues keinen Antrieb mehr hatten , und ihre

oductivkapitalien den Zuckerpflanzungen zuwendeten .

Man ſieht , daß die Preiße des Jamaika⸗-Kaffees im Durchſchnitt

hoͤher notirt ſind ; dieß ruͤhrt hauptfaͤchlich von der oben beruͤhrten

Verſchiedenheit des Zolles her .



die Zucker gleicher Beſchaffenheit auf dem allgemeinen Markte
behaupten , um 30 nken vom mettiſchen Centner uͤberſteigt.
Dieß betraͤgt nahe 50 PCt. des Werths des Rohzuckers . Leicht
begreiflich dehnt dieſe eee die Production in den
franzoͤſiſchen Kolonien uͤber die Grenze aus , die ihr geſteckt
waͤre, wenn andere Erzeugungsländer unter gleichen Bedingun —
gen auf dem franzoͤſiſchen Markte in Coneurrenz treten koͤnn—
ten . Wie allerwaͤrts , ſo iſt auch in den Kolonien die Frucht⸗
barkeit der Laͤndereien verſchieden , und je hoͤher die Preiße der
Producte ſteigen , deſto weiter kann die Production in Benutz⸗
ung minder guͤnſtiger Lokalitaͤten fortſchreiten . Was unter
ſolchen Umſtaͤnden mehr producirt wird , befriedigt die Nach —
frage der franzoͤſiſchen Conſumenten , und um denſelben Betrag
vermindert ſich die Begehr auf dem allgemeinen Markte . Mit
dem Verſchwinden der Zufatzſteuer wuͤrde die Production in den
franzoͤſiſchen Kolonien , bei verminderten Verkaufspreißen , auf
ihr natuͤrliches Maas zuruͤckfallen, und die franzoͤſiſche Nach —
frage auf dem allgemeinen Markte fuͤhlbarer werden , die Preiße
in den Kolonien ſinken und auf dem allgemeinen Markte
ſteigen .

Aehnliche Bewandniß hat es mit dem Einfluß der oben
beruͤhrten Zoͤlle von franzoͤſiſchem Kolonialk affee .

1115 wirken auch die nach Verſchiedenheit der Er—⸗
zeugungslaͤnder beſtimmten britiſchen Zölle von Zucke⸗
und von 97 wenn auch die Beguͤnſtigung der Production
des britiſchen Amerikas und der Inſel Mauritius in den Ver —
kaufspreißen des Zuckers minder fuͤhlbar bleibt .

Auf ſolche Weiſe erleichtert alſo der Einfluß , den die frem⸗
den Geſetzgebungen auf die Preiße der Kol lonialwaaren ausuͤben,
dem Verein die Erhe bung von Conſumtionsaufla⸗
gen von dieſen Artikeln , indem die Wirkung der Zoͤlle, eine
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künſtliche Erhöhung der Peiße , zum Theile durch jene kuͤnſt⸗

liche Urſache einer Preiß - Erniedrigung wieder aufgehoben

wird . “ )

Welche Anſicht man aber auch uͤber das rechte Maas

der Beſteuerung haben mag , ſo wird man wenigſtens den

Grundſatz anerkennen , daß der Verbrauch der Kolonial —

waaren als Quelle des Finanzeinkommens in dem ganzen Um⸗

fange zu benutzen ſey , als es geſchehen kann , ohne die Con⸗

ſumtion in einem die Productivitaͤt der Zoͤlle ſelbſt gefaͤhrden⸗

den Umfang zu beſchraͤnken, oder dem Schleichhandel , zum

Ruin des redlichen Handels und zum Nachtheil der Zollkaſſe

Bahn zu brechen . In der letzten Beziehung wird der Verein

durch den Beitritt der gegenwaͤrtig unterhandelnden Staaten ,

welcher ſein Gebiet beſſer abrundet , ohne Zweifel ſehr gewin⸗

nen . Da ſeine Zoͤlle ungleich maͤßiger , als die der groͤßern Nach⸗

barſtaaten ſind , ſo iſt auch die Gefahr der Einſchwaͤrzungen fuͤr

ihn weit geringer Aus den Niederlagen angrenzender Mauth⸗

laͤnder durch den Schleichhandel Waaren zu beziehen , hindert

ſchon die fremde Geſetzgebung , da der Verſender der zum Aus —

gang deklarirten Waare , um zu verhindern , daß ſie nicht un⸗

verzollt im Land bleibe , genoͤthigt iſt , beſtimmte Zeit

und Wege einzuhalten .

„) Wo die fremden raffinirten Zucker zugelaſſen werden , hatten ſich

die Conſumenten noch des weitern Vortheils zu erfreuen ,

daß uͤbermaͤßige Ausfuhrpraͤmien ihnen wohlfeilere Preiße ver —

ſchafften . Wenn man die Verhandlungen in den Parlamenten uͤber

die hieher bezuͤglichen Fragen liest , ſo moͤchte es oft ſcheinen , daß

es ſich nur darum handele , welche Opfer man den Steuerpflichtigen
auflegen wolle , um dem auslaͤndiſchen Verzehrer Ausgaben zu er⸗

ſparen , wuͤßte man nicht , daß es ſich zugleich um den Vortheil

einiger Weniger handelte . Dieſe bilden eine compakte Maſſe und

wiſſen oft ihr Intereſſe mit Gewandtheit , Thaͤtigkeit und Einſicht

zu vertbeidigen , waͤhrend unter der Menge der Steuerpflichtigen kein

Einzelner ein hervorragendes Intereſſe oder einen beſondern Beruf

hat / die Regierung aufzuklären , die geſetzlichen Vertreter aber in

der Regel zu viel mit politiſchen Fragen beſchaͤftigt ſind , um den

materiellen Intereſſen die gehoͤrige Aufmerkſamkeit zu ſchenken .



In den Zoͤllen von den Kolonialartikeln hat man vor⸗—

zugsweiſe die Aequivalente fuͤr den Verluſt zu ſuchen , der aus

dem Verzicht auf die Beſteuerung des wechſelſeitigen Verkehrs

zwiſchen den Vereinsſtaaten entſpringt . Daß im großen Ver —

eine unter dieſen Umſtaͤnden hoͤhere Zoͤlle , als auf einem klei —

nen Marktgebiete , erhoben werden koͤnnen, iſt aber , in ſo ferne
das rechte Maas nicht uͤberſchritten wird , unſtreitig als ein

weſentlicher Vortheil zu betrachten . Unter dieſer Vorausſetzung
wird eine Laſt , ( die Steuer vom wechſelſeitigen Verkehr ) die

fruͤher die Production hemmte und die arbeitende Klaſſe druͤckte,

zum groͤßern Theile auf die wohlhabenderen Klaſſen der Geſell —

ſchaft uͤbertragen , und in dieſer veraͤnderten Form der Produc⸗
tion in keiner Beziehung Nachtheil bringen .

.

Darf man auf einen Verbrauch von à Kilogramm Zucker

( die ganze Conſumtion auf Rohzucker reducirt ) und 1 Kilogr .
Kaffee im Durchſchnitt auf den Kopf rechnen , ſo wuͤrde von

dieſen Gegenſtaͤnden eine Summe von ohngefaͤhr 16,000,000
Gulden eingehen , und ein reines Einkommen von etwa

in Aus 12,000,000 Gulden uͤbrig bleiben . Dieſen Ertrag ſollte man

iictun⸗ bei fortdauernd niedrigen Preißen der Kolonialartikel erwarten

duͤrfen , wenn die Hoͤhe der Zoͤlle im ſuͤdlichen Deutſchland
keinen ſehr fuͤhlbaren Einfluß auf die Conſumtion ausuͤbt .

Saͤmmtliche uͤbrige verzehrbaren Kolonialartikel , ſo wie

uͤberhaupt die Producte des Suͤdens , die , einzeln genommen,
in Vergleichung mit dem Zucker und Kaffee nur in ganz unbe —

deutender Menge conſumirt werden , naͤmlich Gewuͤrze, Thee ,

Cacao , friſche und getrocknete Suͤdfruͤchte, Baumoͤl und Reiß
laſſen in ihrer Vereinigung und mit den Seeproducten eine

nicht unbetraͤchtliche Einnahme erwarten .

Fremde Weine und Tabak und jene Erzeugniſſe der

Manufakturinduſtrie , welche dem Lurus ſeine Beduͤrfniſſe lie —

fern , ſind nebſt den genannten Producten die Gegenſtaͤnde, von
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welchen der Verein ſein Zolleinkommen hauptſaͤchlich zu erwar —

ten hat . Von allen uͤbrigen Artikeln moͤchten auſſer den Gar —

nen nur noch wenige von Bedeutung ſeyn —

Auf ſolche Weiſe wird alſo die Wirkung des Vereines

insbeſondere fuͤr die Finanzen der kleinern Staaten darin be—

ſtehen , daß ſie ein groͤßeres Einkommen von Luxusgegenſtaͤnden
und von jenen Producten des Bodens beziehen , welche der

Verein gar nicht oder in ganz anderer Beſchaffenheit hervor —

bringt , und deren Beſteuerung lediglich wie eine Conſumtions —

abgabe wirkt .
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